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Die Wassereisenbalm
Ein L ic h t b i ld e r v o r t r a g ,  g e h a l te n  vom  R e g ie r u n g s -  und B a u r a t  Richard Kofi aus M ünster  i.]W. am  

5. F eb ru a r  1912 im A r c h i t e k te n -V e r e in  zu B er l in

M. H .! A uf allen Gebioton dos Verkehrs hat die Technik  
der letzten  Jahrzehnte W underbares geschaffen. Ich brauche 
nur zu erinnern an das Fahrrad, das A uto, die elektrischen  
Straßen-, Hoch-, Untergrund- und Schwebebahnen, endlich an 
die Segler der L üfte, denen wie einer Offenbarung unser trun
kenes A uge folgt, die uns das Erreichte anstaunen läßt und ob 
des noch Kommenden fast m it frommem Schauder erfüllt.

A uf einem der M enschheit von jeher vertrauten V erkehrs
elem ent, dem W asser, besonders den künstlichen W asserstraßen, 
is t  die so rastlos fortschreitende Technik fast alles schuldig g e 
blieben. W ie Spukgestalten verblichener Jahrhunderte begegnen  
uns noch heute auf den Leinpfaden der Kanäle und schiffbaren 
F lüsse —  im langsam  abgemeßnen Schritte wandelnd —  
Männer, W eiber, selbst Kinder m it der schweren Treidelleine 
quer über der atmenden B rust; und wenn der A usruf: „Tier
quälerei!“ uns entschlüpft, wenn wir den müden Gaul das gleiche  
dort vollbringen sehen — für den M e n s c h e n  im Zeichen des 
Verkehrs, im Z eitalter der Dampf-, Gas- und Dynamomaschinen  
haben wir eine ähnliche Vokabel des M itgefühls nicht!

„Ja aber w eshalb“ — so wird der Nichtfachmann fragen —  
„ist so etw as nötig, wo wir doch den Schraubendampfer und 
den Kettendampfer und den Treidelzug m it der elektrischen  
Uferlokom otive haben?“ Sehr richtig  is t  diese Frage! Und da 
wären wir denn m itten in unserm Thema.

Man könnte antworten: W eil es billiger is t, oder w eil die, 
die es tun, glauben, daß es billiger sei, oder auch weil sie nicht 
von der süßen Gowohnheit lassen wollen, m it den Beinen sta tt  
m it dem Kopfe zu arbeiten. Man könnte noch manches sagen, 
w as ebenso richtig w ie falsch wäre. Ich glaube, am richtigsten  
ist, man erklärt einfach: A lles  braucht seine Z eit! Besonders 
v iel Z eit aber braucht N eues, wenn auch B esseres, wenn man 
es an die S telle  des A lten  setzen w ill. Gehörten n icht fast 
zw ei Jahrzehnte dazu, bis die Erfindung' der elektrischen  
Straßenbahn eines W erner Siem ens über d e i  U m w eg von A m e
rika her sich zu uns durchrang, bis sie sich E ingang in unsere 
R eichshauptstadt verschaffen konnte, von der sie ausgegangen  
war? Sind n icht zw ölf Jahro ins Land gegangen, se it ich als 
damaliger Direktor der Union E lektrizitäts-G esellschaft, die 
jene E inführung von A m erika her besorgte, die Ehre hatte, 
dem damaligen Herrn M inister der öffentlichen A rbeiten, E x
zellenz von Thielen, den ersten P lan zur E lektrisierung der 
Berliner S tadt- und Ringbahn zu unterbreiten? Dam als 
schreckten die H indernisse! H eute wird sie gebaut! Denn es 
gehört eben Z eit dazu, neue Gedanken in die T at um zusetzen. 
Und so wird auch Z eit, v ie l Z eit vergehen, bis mein neues 
Schleppsystem  sich überall durchgesetzt haben wird, bis die

Schienen meiner W assereisenbahn in jedem fahrbar kühlen  
Grunde ruhen, — es können Jahre vergehen und es kann Gras 
wachsen, wenn auch nicht über der Erfindung, so doch über 
dem Erfinder.

Aber das Neue hätte kein R echt an der Sonne und —  m it 
R echt —  koino M acht über das bestehende, brauchbare A lte, wenn 
es n icht richtiger, größer und besser wäre. Und dies vor Ihnen, 
meine Herren, zu bew eisen, Sie von den Vorzügen und V orteilen  
m eines Sehleppsystem s zu überzeugen, S ie  —  wenn es meiner 
ungelenken Redekunst gelänge —  dafür zu begeistern, das wäre die 
große und schöno, wenn auch nicht leichte A ufgabe dieser Stundo.

E s is t  so, w ie wir sagten. W ir haben bisher der H aupt
sache nach nur drei Schloppweisen in  A nwendung: die trei- 
delndo Uferlokom otive, den Schraubendampfer und die Kette. 
D ie treidelnde Uferlokom otive is t  die neueste Errungenschaft 
der Technik. Sie besteht genau genommen nur darin, daß man 
den guten alten Treidelgaul m ultipliziert und ihm elektrischen  
Hafer vorgeschüttet hat, auf daß er nun m it so und soviel feu
rigen Pfordekräften sich in die Zugleine lege. D am it er aber 
bei so guter V erköstigung nicht etw a m utw illig  worde und se it
lich ausbündele, sondern fein auf der Spur seiner Vorgänger 
und Nachfolger bleibe, hat man ihm sta tt des Loinpfades das 
zwingendere Gleis gegeben. Das, meine Herren, is t  die elek
trische Ufertreidelei!

Sie wurde als Ergebnis eines W ettbew erbsüauerst beim  
Teltowkanal bei Berlin durch die Firm a Siem ens-Schuckertwerke 
ausgeführt.

Gegenüber dem Schraubendampfer, der seine V orw ärts
bew egung nur dadurch zu erzielen verm ag, daß er große Mengen  
leicht bew eglichen W assers hinter sich drückt, hat die m aschi
nelle U fertreidelei den unleugbaren V orteil, daß die Zugkraft 
m ittels Radreibung direkt an dem festen Gleis anfassen kann, 
A ber der dadurch erreichte w irtschaftliche V orteil wird w ett 
gem acht durch diese kostsp ielige Gleisanlage auf besonderem  
U nterbau m itsam t ihrer U nterhaltung, mehr aber noch durch 
einen technisch schw er zu beseitigenden U ebelstand: D as is t  
die schräge Treidelleine von der Schlepplokom otive zum g e 
schleppten Zuge der Kähne. D ieses schräge Z ugseil, w elches 
das Ufer rasiert, duldet nichts A ufstrebendes dort. Jeder 
ladende oder löschende Kahn im zum Hafen erweiterten Kanal
profile, jeder Speicher m it seinen Elevatoren und Kranen, jeder  
A bzw eig vom Kanäle, jeder Stichhafen b ietet dem Treidelseil 
ein Hindernis, das zu überwinden sich die genannte Firm a be
greifliche Mühe gegeben hat, ohne indessen vollkommene Abhilfe  
zu erreichen. Und das U ebel w ächst m it den Jahren! Je mehr 
ein Kanal seiner Bestim m ung entgegenreifend an Verkehr zu
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nimmt, desto dichter werden sich seine U fer besiedeln m it 
Stätten der Industrie, m it Emporen des H andels. Wer heute 
am Teltow kanale reist, wird dort erfahren, daß der B etrieb m it 
der elektrischen Uferbahn g u t geh t. Aber, - meine Herren, der 
Teltowkanal hat noch keinen stark entw ickelten Verkehr, er sehnt 
sich erst nach solchem, und w ie ernst man dort das U ebel der 
schrägen Treidelleine für die Z ukunft einschätzt, davon logen 
Z eugnis ab die großen A nstrengungen, welche man zu seiner küust- 
lichen Bekäm pfung gem acht hat. A uch der bekannte Kanal- 
teehniker unserer R egierung, Geheimer Oberbaurat Sympher, 
kom m t in  seiner Schrift: „U ntersuchungen über den Schiffahrts
betrieb auf dem R hoin-W oserkanal“ —  1907 —  zu dem Schlüsse, 
d aß  zu m  m in d e s t e n  a u f  d er  S t r e c k e  R h e in — H e r n e  
w e g e n  d e r  a l l z u  g r o ß e n  B e l ä s t i g u n g  d e s  h ie r  zu  e r 
w a r te n d e n  d ic h t e n  U f e r v e r k e h r s  d u r c h  d a s  S c h le p p 
s e i l  d er  e l e k t r i s c h e n  L o k o m o t iv e n  d ie  e l e k t r i s c h e  
T r o id o le i  n a c h  e in e r  d er  b is h e r  b e k a n n te n  B a u a r t e n  
e i n s t w e i l e n  n i c h t  in s  A u g e  zu  f a s s e n  s e i .  Und er fügt 
hinzu: „W enn eine B etriebsw eise geschaffen würde, w elche die 
V orziigo der elektrischen Treidelei ohne Inanspruchnahme des 
U fers aufwiese, so könnte diese noch sehr w ohl in B etracht ge
zogen w erden.“

Nun wohl, m. H ., diese neue B etriebsw eise is t  gefunden  
worden. D ie W assereisenbahn gew ährt diese V orzüge und noch 
andere mehr, w ie w ir alsbald sehen werden.

Solango sie nicht da war, blieb nichts anderes übrig, als 
zu den Schleppdampfern m it der Schraube reuevoll zurückzu
kehren.

D ieses zw eite von den erwähnten drei hauptsächlichsten  
Schleppm itteln is t  nun leider auch kein Held im B etriebe. Er 
is t  während der Jahrzehnte, in denen er die Kanalschiffahrt 
beherrschte, dem betreffenden Eigentüm er ein recht teurer K ost
gänger gew esen. Sein W irkungsgrad beträgt günstigenfalls  
nur 25°/m  d. h. wenn er für 100 M. Dam pf schluckt, se tz t er 
nur 25 M. in nutzbringende A rbeit um, die restlichen 75 M. 
sind einfach verloren. D ie bleiben zum Teil im Verdauungsgang  
seiner M aschine stecken —  das wollen wir ihm gern zugestehen  
—  aber, daß er einen sehr beträchtlichen Teil seines K ostgeldes 
dadurch verjubelt, daß er dem stillen  W asser, w elches ihn trägt, 
w ilde, wälzende, um stürzende, in einem W orte revolutionäre 
B ew egungen beibringt, die es zum A ngriff auf sein eignes müh
sam bereitetes B ett reizen, das is t unverzeihlich! Und alle 
Kanalverwaltungen w issen , was sie von der Schraube zu leiden  
baben. Zwar sind neuere V ersuche darauf gerichtet, dieser 
Zerstörung durch die fortgesetzten  Sohlen- und Uferangriffe 
entgegenzuw irken, und man verspricht sich z. B. gute E rfolge  
von der Anordnung doppelter Ruder, zw ischen denen die 
Schraube läuft. A lles zugegeben, wird man im gü n stigsten  
Falle damit das U ebel w esentlich verkleinern, niem als aber ganz 
beseitigen können.

Jedes Kanalprofil is t  in bezug auf B reite und Tiefe so 
sparsam w ie irgend m öglich gehalten (Abb. 136). Selbstverständ
lich; denn jedes Quadratmeter Profilfläche mehr kostet, m ulti
pliziert m it ein paar hundert Kilom etern K anallänge, 1 Million. 
W o diese Sparsam keit zu w eit geübt ist, da hat man hinterher den 
Schaden gespürt. D er U nterstrom  unter den flachen Böden der tief 
beladenen Kähne w äscht die Sohle aus, die Schrauben der Schlepp
dampfer, w elche den ganzen K analinhalt in eine wälzende B e
w egung bringen, verwandeln das ursprünglich trapezförmige 
Profil in ein m uldiges, die ausgew aschenen, aufgew irbelten Erd
m assen lagern sich in den stumpfen W inkeln zw ischen B öschungs

fuß und Sohle ab und bald beklagen sich die Schiffer, daß sio 
beim B egegnen zw eier Schleppzüge m it den Kähnen die 
B öschungen streifen oder gar dort festkommen. D ie U nter
suchung hat dann das dargestellte B ild  ergeben, w elches als 
D urchschnittsprofil von vielen die W andlung des Kanalbetts 
zeigt. E s mußten solche Strecken für das B egegnen von  
Schleppzügen gesperrt werden, während man durch B aggerung  
die angelandeten Zwickel w ieder entfernte. D as war ebenso 
langw ierig, w ie kostsp ielig .

D ie muldenförmige A ustiefung der Sohle kann an sich  
nicht als F ehler angesprochen werden. S ie  gesta tte t ja dem 
erwähnten U nterstrom  freieren D urchzug, und so baut man die 
neueren Kanäle schon vorw eg m it solch m uldiger Sohle, wenn  
dies auch erheblich teurer wird. B edenklich aber, ja  unter 
Um ständen für den Bestand eines Kanals verhängnisvoll, kann 
die A ushöhlung der Sohle werden in denjenigen Strecken, wo 
der W asserspiegel hoch im V ergleiche zur Talsohle lieg t, also  
da, wo der Kanal zwischen hoch aufgeschütteten  breiten Dämmen 
ein F luß- oder B achtal kreuzt. D a m ußte schon beim Bau 
solcher Strecke dem etw a U ndichtw erden des K analbetts ent
gegengew irkt "werden, was dadurch erreicht wurde, das Vs bis 
1 m unter der B öschungs- und Sohlenlinie ein T onschlag als 
sogenannter Tonkoffer eingebracht wurde, der das Profil w asser
dicht ausfüttert. I s t  durch das A usw aschen der Sohle auf 
solchen sogenannten D ichtungsstrecken diese T onschicht bereits 
angegriffen, so wird die Erfüllung ihres Zw eckes in  Frage g e 
ste llt  und es steh t ein gefährliches Durchquellen des W assers 
m it hohem Ueberdruck zu befürchten. Dem  muß dann durch 
H ilfsm ittel sch leunig abgeholfen werden, und es scheinen sich  
künstliche A usfüllungen und A bdeckung m it Steinschotter oder 
K ies hierbei zu bewähren. Freilich recht kostsp ielig  bleiben 
diese Nach- bzw. U nterhaltungsarbeiten immer.

Zu betrachten bleibt nun noch das dritto der bekannten 
Schleppm ittel: D ie K ette.

Man kann kurz sagen: D ie K ette ste llt  Anforderungen an 
die B reite eines Fahrw assers, die ihr auf unsern künstlichen  
W asserstraßen nicht gew ährt werden können.

V ergegenw ärtigen w ir uns ihren B etrieb. D ie lose auf 
dem W as.sergrunde liegende schw ere G liederkette wird durch 
den Kettendampfer gehoben und über m eist zw ei Trommeln in 
mehreren W indungen gew ickelt. B ei entsprechender D rehung  
dieser muß sich der Dampfer an der K ette  fortziehen, indem  
eine gew isse K ettenlänge vor dem Schiff sich vom Grunde er
hebt und gespannt wird. D iese Spannung kann naturgemäß  
nur geradlinig erfolgen. • D a Kanäle aber auch B iegungen  
machen m üssen, so kommen konvexe U fer in Berührung m it 
der gespannten K ette und führen die Schiffe direkt zum U fer  
hin. D ie Steuerung richtet h iergegen w enig aus, sobald die 
Kanalkrümmung eng is t  und der Seitenwind stark zum Ufer 
drückt. D iesem  U ebelstande wäre zu begegnen durch V er
ankerungen der K ette im W asserbett. Solche aber sind bei 
der angedeuteten B etriebsw eise (W ickeln um Trommeln) aus
geschlossen . S ie würden ja  m it herum gewirbelt und ausge
rissen werden. D ie K ette is t  also im Quersinne zu beweglich. 
Gerade dieser U ebelstand schließt sie aus unsern Kanälen m it dem 
geiz ig  engen Profil fast vollkommen aus. In natürlichen W asser
straßen m it breitem Fahrw asser hat sie sich Jahrzehnte hin
durch behauptet. A ber auch dort haben ihre sonstigen  Mängel, 
auf die hier näher einzugehen uns die Z eit verbietet, sie a ll
mählich verdrängt. H eute sind nur noch K etten für unter
geordnete Schiffahrt auf dem Rhein, dann solche auf der Elbe, 
dem Main und Neckar vorhanden. Trotzdem bleibt der große
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Vorteil der K ette gegenüber der Schraube darin bestehen, daß sie  
der treibenden Kraft g esta tte t, an einem festen Strange anzufassen.

Ein neues System , das alle die geschilderten schweren Uebel 
der bekannten beseitig t und ihnen außerdem noch w irtschaftlich  
bei weitem  überlegen is t , darf som it von vornherein einer 
günstigen  Aufnahme sicher sein. Und so war denn in der Tat 
die Aufm erksam keit der interessierten K reise groß, als die erste 
Kunde davon zugleich m it den B erichten über die m it U nter
stü tzung des Herrn M inisters der öffentlichen A rbeiten aus
geführten V ersuche an einer schw ierigen Stelle  des Dortmund- 
Em s-Kanals in die O effentlichkeit drang.

W ir wollen uns nun nach dieser etw as breiten Einführung, 
die ich gleichw ohl im Interesse derjenigen meiner geehrten Zu
hörer, denen dieser Stoff nicht so geläufig ist, für notwendig  
hielt, m it dem neuen System  der W assereisenbahn se lb st be
schäftigen.

D ie B erechtigung zu dieser Bezeichnung werden Sie mir 
sogleich zugestehen.

W enn eine Landeisenbahn aus einom W agen oder einem  
W agenzuge besteht, der m ittels Rädern zwangläufig auf Schienen  
geführt wird, so muß dementsprechend eine W assereisonbahn  
bestehen aus einem Schiff oder einem Schiffszuge, dessen  
Räder zw angläufig an Schienen laufen. Schiffe auf Rädern! 
das k lingt paradox. A ber es gesch ieht w irklich so und is t die 
folgerechte A u sgesta ltun g meiner Idee. Boi der L an deisenb ahn  
laufen die W agen auf zw ei Schienen: dem Gleis. D iese zwei 
Schienen sind nötig, damit der W agen nicht umfällt. Neuere 
Bestrebungen w ollen das Um fallen auf andere W eise verhüten  
—  ich erinnere z. B. an die K reisel der Seherischen E in
schienenbahn —  und sich so die technischen V orteile sichern, 
welche der Betrieb auf nur einer Schiene gew ährt. D ieser  
Vorteil fällt mir ganz von se lb st zu, denn Schiffe fallen nicht 
um, wenn sie richtig  gebaut sind, so daß ich nur eine Schiene 
brauche, an der sich der Schlepper entlang bew egt. Ich habe 
also von vornherein eine schon anderweit technisch bevorzugte  
Einrichtung.

Mein Schlepper —  wenn Sio wollen, eine W asserlokom o
tive  —  is t  ein Boot, ein kleines Motorboot von höchstens 10 m 
Länge, bei 3 m Breite (Abb. 137). D iese Abm essungen sind 
reichlich gegriffen und lassen noch Raum für Schlaf- und Koch
gelegenheit der Bootsführer boi etwaigem  Tag- und Nachtbetrieb. 
D as V ersuchsboot, welches den Dortmund-Ems-Kanal befuhr, is t  
nur 8 m lang, bei nur 2 l/ t  m Breite. E s haben zeitw eilig  bis 
15 Personen darin P latz gefunden; und zwar hohe gewichtige- 
Personen, denen man eine Beschränkung ihrer autoritativen  
Grundfläche nicht zumuten durfte. Im Boden dieses B oots be
findet sich ein rechteckiger A usschnitt, der, m it einom B lech
m antel umgeben, einen unten und oben offenen Schacht dar- 
stollt. In diesem Schachte steht dann naturgemäß das W asser- 
innen ebenso hoch, wio außen um das Boot herum. In diesen  
Schacht hineingehängt is t  die B etriebsvorrichtung, welche unten  
vier flachliegende Rollen trägt, die w enig, etw a V2  m, über dom 
W asserboden schweben. D ort auf dem W assergrunde lose h inge
streckt, aber von Z eit zu Z eit m it diesem verankert, lieg t ein 
Eisenstab: meine Fahrschiene. D ie v ier Flachrollen sind mit 
Rillen versehen, in diese wird die V2  m hoch angehobene Schiene 
hineingelegt. D ort is t  sie gefangen, sobald die Rollen einander 
so genähert sind, daß die Schiene nicht mehr herausfallen kann. 
Bekommen die- Rollenpaare dann entsprechende Drehung und 
haben genügenden Reibungsdruck gegen die Schiene, so muß 
das B oot anfangen zu fahren. D ie D rehung der Rollen im ge
w ünschten Sinne gesch ieht auf folgende W eise. Der L ängs
schnitt des B oots ze ig t einen größeren überdeckten Raum, die 
M aschinenhalle. D iese kommt in Fortfall, wenn das Boot elek
trisch angetrieben wird. Dann erhält es, w ie bei den vorge
führten Versuchen, Energie entweder von einer mitsehwim men- 
den elektrischen Kraftquelle oder von einem kupfernen L u ft
draht (Trolleydraht), der genau wie bei der elektrischen Straßen
bahn über der W asserstraße aufgehängt und verspannt ist. Im 
B oot befindet sich dann nur ein gekapselter Elektrom otor von 
der Form und Größe der Straßenbahnmotoren unter dem W agen
boden. H ier auf der Zeichnung is t  der Betrieb m ittels eines 
Rohölmotors dargestellt. D ie bei c gekuppelte M otorwelle über
trägt ihre schnelle Umdrehung (e tw a .320 Touren in der Minute)
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auf das große Stirnrad und dessen H auptwelle, w elche nur 
noch etw a 60 Um drehungen macht. Von dieser werden m it 
gleicher Um drehungszahl durch K egelräder die senkrechten  
W ellen angetrieben, auf denen unten schon die flachen Fahr
rollen sitzen. U nd zwar die Fahrrollen auf e in e r  Seite der 
Schiene. D ie Fahrrollen auf der ä n d e r n  Seite  der Schiene 
erhalten ihre D rehung in gleicher W eise, aber im entgegen
gesetzten  Sinne dadurch, daß die H auptw elle durch ein paar 
gleiche Stirnräder ihre D rehung auf die N ebenwelle überträgt. 
D ieser sehr kräftig ausgehildete M echanismus läßt an Einfach
h e it n ichts zu w ünschen übrig. Nun aber war die E inrichtung  
zu treffen, vom  B oot aus das Rollenschloß so aufzusperren, daß 
die auf dem W assergrunde ruhende Schiene dort hinoingehoben, 
von den Rollen gefangen und von diesen durch Reibungsdruck  
befahren werden kann. D as gesch ieht auf folgende W eise: 
D ie beiden Flachrollen auf der einen S eite  der Fahrschiene sind  
—  w ie wir sahen —  auf vertikale W ellen  gesteck t, die in  
einem R ahm engestelle ge lagert sind. Beide Seiten dieses Rah
mens sind m it B lechplatten belegt, so daß sie eine Tasche 
bilden. D ie Tasche endigt unten in einem gußeisernen Schwim m 
schuh, der die Flachrollen um schließt. Er um schließt sie aber 
nicht vollständig; sondern nach der In n e n s e ite , 'a lso  nach der 
S c h ie n e  zu, tr itt die sich drehende Rolle ein w enig vor. D iese  
Anordnung is t  getroffen worden, um den immerhin starken  
D ruck übertragenden Rollen eine beiderseitige L agerung ihrer 
W ellen zu schaffen —  oben und unten — und um das E in
treten von Fremdkörpern, Sand- und Schwebestoffen in  die 
L ager zu verhindern, w as m it gutem  E rfolge gelungen ist. 
Jede Tasche is t  pendelnd an ihrer eignen B etriebsw elle auf
gehängt, was die K ogelradübertragung zuläßt. D as Pendeln  
der beiden Taschen aber is t  notw endig, um sie m itsam t den
Fahrrollen auf- und zumachen zu können. E s gesch ieht dies 
durch an beiden Enden der Taschen befindliche senkrechte 
Scheren oder F rösche, die durch A nziehen eines Handrads 
m ittels Schraubbolzen gestreck t —  also geschlossen  — oder 
gedrückt —  also geöffnet —  werden können. Durch Anziehen  
beider Handräder also werden die beiden Taschen einander so ge
nähert, daß die Fahrrollen genügend gegen die Schiene drücken, 
um denjenigen Reibungsdruck zu erzeugen, der für die L eer
fahrt des Schleppers an der Schiene notw endig ist. Zur A u f
nahme des eigentlichen Schleppzugs dient eine w eit kräftigere, 
horizontal gelagerte Schere, welche S ie im Grundrisse rechts
sehen. D ie beiden Scherbalken umarmen die Druckrollen. Die
Schlepptrosse is t  an einem V orgelege befestigt. I s t  nun das 
B oot m it Leerlauf angefahren, so wird sich bald die schlaffe 
Schlopptrosse spannen, die große Schere strecken und dadurch 
einen starken Rollendruck auf die Schieno ausüben. D ie Schere 
und die H ebelvorgelege sind so bem essen, daß der Z ug in  der 
Schlepptrosse gerade denjenigen R eibungsdruck erzeugt, der 
nötig  is t, um die geschleppten Kähne in  der gew ünschten Fahr
geschw indigkeit (4 bis 5 km in der Stunde) zu erhalten. E s  
is t  durch diese E inrichtung gew ährleistet, daß kein u n n ö t ig  
hoher Reibungsdruck gegen die Schiene wirkt, daß also nicht 
m e h r  K raft aufgew endet wird, a ls in jedem A ugenblicke g e 
braucht wird. W ohl ein w enig  dieser E inrichtung m it is t  
der außerordentlich hohe W irkungsgrad meiner M aschine zu  
verdanken.

D ie große Schere is t  so tief angebracht, daß sie nur w enige  
Zentim eter über der Fahrschiene schw ebt. E s wird dadurch j

erreicht, daß die oft sehr großen, ruckw eise auftrotenden Z ug
spannungen in der Schlepptrosse —  z. B . beim Fahrbeginno, 
wo die T rägheit der gow altigen M assen dor beladenen Kähne 
überwunden werden muß —  fast gar nicht nach oben w irkt auf das 
Boot, w elches mehr nur als eine Schw im m schale auzusehen is t , die 
lediglich das Triebwerk m itsam t einer gew issen  Schienenlänge 
trägt. Stöße worden infolge dieser Anordnung, w ie die V er
suche gezeig t haben, auf das B oot fast gar nicht übertragen.

So in Kürze dargestellt, is t das M otorboot planmäßig be
schaffen. L assen  Sie uns nun w eiter betrachten, w ie und m it 
welchem E rfolge diese E inrichtung in die W irklichkeit über
tragen worden is t  und w elche A ussich ten  sie hat, in den D ien st  
des Verkehrs auf unsern W asserstraßen eingestellt zu werden.

M. I I . ! A ls  ich vor etw a vier Jahren die Ehre hatte, den 
maßgebenden Technikern im M inisterium  außeramtlich meine 
ersten Ideen zu dieser N euerung vorzutragen, war os eins, w as die 
Herren dort stu tz ig  m achte: B etriebseinrichtungen, w ie Schienen, 
Verankerungen, R äderwerk —  a l l e s  unter W asser! W enn da 
die k leinste B etriebsstörung vorfiele, so wäre man ja  hilf- und 
ratlos, b is etw a erst durch herbeigeholte Taucher der Schaden  
fe s tgeste llt und b ese itig t wäre. Und w as würde — inzw ischen  
aus dem Betriebe?! U nd dann wurden auch Z weifel darüber 
laut, ob denn die B ew egungen und A nstrengungen, w elche ich 
der Schiene zugedacht hatto, überhaupt m öglich wären. D am als 
fuhr ich betrübt nach H auso und fing zunächst an zu rechnen. 
Ich rechnete m onatelang. A ber die Gleichungen, die ich auf
stellte , wurden immer bösartig, nur durch R eihen höherer Ord
nungen lösbar, und die mühsam errungenen Endergebnisse waren 
immer ersichtlich falsch.

Ich wandte mich in meiner N ot an bekannte S tatiker des 
Baufachs, jedoch m it demselben negativen Ergebnis. Und erst 
kürzlich erklärte mir einer unserer Koryphäen auf dem Gebiete 
—  mein alter Lehrm eister M üller (Breslau) — die Sache ließe 
sich w ohl nach seiner Ueberzeugnng lösen , aber sie sei 
schw ierig und recht langw eilig  und er hätte je tz t gar keine' 
Z eit dazu. Na, das sagte mir genug, und meine m athem atische 
Ehre war bis auf w eiteres gerettet. Von nun an verlegte ich 
mich auf das Experim entieren. A u f meine Reißbretter aber m it 
dem vielen verdorbenen Skizzenpapier hatte ich oingedenk der 
Ermahnung im hohen M inisterium die W orte gesetzt:

N avigare necesse est — vivere non ost necesse, 
zu D eutsch: B leibe auf dem Lande, wenn dir dein Leben lieb  
ist. Und ich handelte nun auch stren g  danach und m achte mir 
zur kategorischen B edingung: K einen B etriebsteil unter W asser, 
der n icht in jedem  A ugenblick im Trocknen zu visieren, zu re
vidieren, zu reparieren und zu rekonstruieren is t. Und heute  
bin ich meinen hohen Gönnern in der W ilhelm straße doch von  
Herzen dankbar für jene gu te  Lehre, denn nun setzte  ich mich 
hin und fand — w ie das zu machen ist!

D as besorgt man nämlich einfach gen u g  durch eine etwas 
sonderbare Verankerung. M erkwürdig —- wenn man es heraus 
hat — , w ie simpel es einem dann vorkommt!

D iese Verankerung der Schieno (Abb. 188), die sie m it dom 
W asserboden dauernd in Verbindung bringen soll, die ihr aber 
auch im gehobenen Sinne — also senkrecht —  viel Freiheit, nach 
der S eite  hin — also w agerecht —  m öglichst w enig  Freiheit 
gewähren, g leich zeitig  aber auch gestatten  soll, sie  selb st mit-
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sam t ihrer A nkerverbindung an jeder beliebigen Stelle ohne 
großen Z eitverlust über und aus dem W asser zu heben, is t  ein 
einfacher K rückstock, nur daß sein unteres Ende noch ein 
A nhängsel hat, noch einen kurzen Knüppel, der m it dem Krück
stock selbst dreschflegelartig verbunden ist. Der Knüppel —  
etw a 1 m lang —  wird seitw ärts, da wo der Böschungsfuß  
sich gegon die Kanalsohle . s tü tz t, als S tift senkrocht oin-
betoniert, dann is t alles fertig, w ie sie auf dem Bilde
(Abb. 138) sehen. D er Dortmund-Ems-Kanal, dessen A bm essungen  
hier maßgebend waren, hat eine Sohlenbreito von 18 m. D ie
M ittellin ie te ilt sie also in zw ei Hälften von je  9 m B reite.
D ie beiden Fahrschienen —  für jede Falirrichtung eine — liegen  
jo 4 m von der M ittellinie entfernt auf dom W assergrunde, also 
in einem Abstando von 8 m untereinander. D a, wo ein Anker 
lieg t —  in der geraden K analstrecke alle 60 m, in der Krüm
m ung alle 30 m — ruht dio Schiene auf der Krücke des A n
kers. Diesor selbst is t  4  m lang. D ie Fahrschiene is t  so auf 
der Ankerkrücke befestigt, daß sie dort nicken, schaukeln, sich  
drohen kann. Im unbefahrenen Zustando ruht sie dort, w ie auf 
einer Stütze, im A ugenblick aber, wo sie befahren wird, wird 
sie von dem herannahenden Rollenwerk des Motorboots allmäh
lich angehoben und m it ihr der A nker, der dann gegen seinen  
festen P unkt hin, am Böschungsfuß, eine schräge Stellung an
nimmt, bis er, nachdem das B oot vorüber ist, wieder in seine 
alte S tellung zurücksinkt. D iese A nordnung erfüllt alle an sie  
gestellten  Bedingungen. S ie g esta tte t der Schiene das Anheben  
zur Fahrt auf V̂  oder 1 m, je  nach dem innerhalb dieser 
Grenzen wechselnden W asserstande, nach der S e i t e  aber —  
wenn schiefer Z ug oder W inddruck vom  B oote her auf sie  
w irkt — kein erhebliches W eichen, weder nach rechts noch 
nach links. S ie  gesta tte t auch, im F alle  die Schiene oder ihre 
B efestigung an beliebiger Stolle nachgesehen werden soll, ein 
w’eiteres Hoben bis ü b er  W asser, denn der Kanal hat nur eine 
normale W assertiefo von 2,5 m, im angespannten Zustande von 
3 m, und da der Anker selbst 4 m lang is t , so muß bei seiner 
senkrechten S tellung die Schiene bis 1 m hoch über W asser  
kommen. W enn man w ill, g esta tte t diese Verankerung das 
gänzliche U m legen der A nker, sodaß der ganze Schienenstrang  
auf die B öschung ge leg t werden könnte. D aß dies alles ohne 
erhebliche W eiterungen durch einfache M ittel in geraden Strecken  
sow ohl w ie in Kurven m öglich is t, wurde durch die Versuche 
im  Dortmund-Ems-Kanal bewiesen. Ich werde darüber den 
am tlichen B ericht zitieren.

D am it war ein w ichtiger Schritt — vielle ich t der w ichtig
ste — zur Verwirklichung des System s vorw ärts getan.

W ir kehren zur Schiene zurück. Auch sonst bekannte 
Techniker aus der Industrie hatten ihre Bodenken geäußert, ob 
die ganze vorgeschlagene B etriebsw eise an einer steifen, also 
doch w enig biegsam en Schiene m öglich wäre. D a half nur der 
Versuch im großen. Schon die M odellversuche in einem V iertel 
natürlicher Größe, w elche ich in der Prüfungsanstalt für land
w irtschaftliche M aschinen in M ünster ausführen durfte, zeigten  
überraschende Ergebnisse. Mein hoher Chef, der damalige Ober
präsident und eine Reihe leitender Persönlichkeiten aus den 
Kreisen von Industrie und Schiffahrt, denen ich diese V ersuche 
vorführen durfte, nahmen lebhaftes Interesse daran. Und so 
gelang  es mir bald, freundliche U nterstützung von allen Seiten  
zu finden, die mir den großen Schritt zu den kostspieligen V er
suchen im W irklichkeitsm aßstab erleichterten. A uf dem W alz
werke vom Hörder Verein, des „P hönix“, wurden dank dem 
liebenswürdigen Entgegenkom m en des Generaldirektors, Geh. 
B aurats Beukenberg, die grundlegenden V ersuche m it einem  
eigens für meine Zwecke hergestellten W alzknüppel von 80 m 
L änge uiid quadratischem Q uerschnitt ausgeführt und dort der 
unum stößliche B ew eis erbracht, daß selbst ein so schwerer, 
m assiver, etw a 21 k g  pro laufendem Meter w iegender Eisenstab  
die ihm zugem uteten B ew egungen spielend ertragen kann, ohne 
seineForm  etw a bleibend zu verändern. D as nämlich is t  die Grenze, 
vor der wir Techniker schon in  einiger Entfex-nung H alt machen 
müssen, wenn wir n icht baldige Zerstörung herbeiführen wollen. 
(D ieseBem erkung is t  natürlich nur für dieHerren Nichttechniker.) 
Hiernach g ing  ich zum ändern E xtrem  über. M it einem leich
testen  Bauprofil |— | N. P . 8 von nur 6 kg  G ewicht pro lau
fendem M eter wurden die V ersuche auf der K öniglichen W erft 
in  Meppen fortgesetzt, und sie zeigten dieselbe G efügigkeit 
meinen A nsprüchen gegenüber. M it diesem schwachen Profil 
sind die ferneren V ersuche gemacht, is t auch die 2,5 km lange

Abb. 139

Versuchsstrecke im Dortmund-Ems-Kanal ausgerüstet worden, 
zu denen der „P hönix“ kostenlos mehrere W aggons Schienen  
lioferte.

Inzw ischen war das vom Gustavsburger W erk der A u gs- 
burg-Nürnberger M aschinenfabrik konstruierte Triebwerk fertig
g este llt , das B oot beschafft und m it einem Elektrom otor der 
Städtischen Straßenbahn von M ünster ausgestattet, worden. D ie 
Betriebsvorsuche am Lande konnten beginnen. Donn alle mecha
nischen V orgänge der in  der W irklichkeit wirkenden Kräfte 
mußten erst sorgfältig  und durch ganze V ersuchsreihen im. 
Trocknen festgesto llt werden, bevor gew agt werden konnte, das 
Boot zu W asser zu lassen.

D ies Bild (Abb. 139) ze ig t das Motorboot auf dom K öniglichen  
B auhof Meppen auf einem Schw ellenstapel so hoch gelagert, w ie es 
im W asser über dem Grunde schwimmen würde, so nämlich, daß 
die durchhängenden Rollenpaaro etw a Vs m über dem Boden 
schweben. D as B oot wurde durch Stahltrossen nach allen 
Richtungen hin verspannt, so daß es sich nicht rühren konnte. 
E ine 100 m lange Schiene jenes leichten  |— [-Profils lag  aus
gestreck t am Boden, wurde in die Rollen gehoben und dort 
durch Zuschrauben der Taschen festgeklem m t. S etzte  man nun 
das Triebwerk in  T ätigkeit, so wurde die Schiene durch die 
sich drehenden Rollenpaare hindurchgezogen. E s w ar also hier 
das U m gekehrte geschaffen, w ie in der W irklichkeit auf dem 
W asser. D as B o o t  lag  fest und die S c h ie n e  wurde bew egt, 
während im W asser die S c h ie n e  festgehalten  is t  und das 
B o o t  sich an ihr entlang bewogt. Für die Kräfte, die dabei 
wirken und für die mechanischen V orgänge is t  dies ganzdas- 
selbe. So konnton alle Bew egungen, der Gang des R ollenwerks, 
das Anheben und Einsperren der Schiene in die R ollen, ihr 
A n-, D urch- und Ablaufen im geraden w ie im gebogenen Zu
stande genau verfolgt und beobachtet werden. Dio Schiene 
wurde gegen  das Durchziehen m it W iderstand versehen, w ie 
ihn das W asser gegen das D urchziehen der Schleppkähne er
zeugt. E ine Reihe von V erbesserungen am Triebwerke war dio 
F rucht dieser zahlreichen V ersuche, die den an sich schon er
freulich hohen W irkungsgrad der ganzen E inrichtung noch 
w eiter erhöhten.

Das Bild (Abb. 140) ze ig t Ihnen diesen W irkungsgrad, und 
zwar den W irkungsgrad zw ischen Schaltbrett und L eitung an der 
Schlepptrosse. D ie untere abgebrochene Kurve ste llt  den W ir
kungsgrad vor der V erbesserung, die obere Kurve den W irkungs
grad, w ie ihn das B oot j e t z t  besitzt, dar. D ie Grundlinie hat eine 
E inteilung nach der zunehmenden Z ugleistung in der Schlepp
trosse von 400, 500, 600 usw . 1000 bis 1500 kg. D ie Kurve 
g ib t dann für jede der beobachteten L eistungen, die S ie als Schar 
von Punkten erkennen werden, den W irkungsgrad an, wenn  
man ihren Höhenabstand von der Grundlinie m ißt. So sehen  
Sie bei k le in e m  Kraftbedarf s c h l e c h t e r e  W irkungsgrade von  
0,40, 0 ,50, 0,60 vom Hundert, während bei den g r ö ß e r e n  
L eistungen  von 1200 bis 1500 kg , für die die M aschine gebaut ist, 
der W irkungsgrad sich im m e r  m e h r  einer horizontalen L inie  
nähert, die ihn in konstanter Höhe hält. D er W irkungsgrad  
im Beharrungszustande des normalfahrenden, beladenen Schlepp-
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Abb. 141
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Abb. 140

zugs beträgt hiernach gegen 0,70 vom Hundert. Er wird noch 
verbessert werden, ■wenn man den hier benutzten Straßenbahn
motor, der unter ungünstigen Bedingungen arbeitete, also ver
hältnism äßig zu viel Strom brauchte, ersetzt durch einen für 
den vorliegenden F all entsprechend gew ickelten Motor. Der 
W irkungsgrad der M aschine wird also für die L eistung, für die 
sie gebaut is t  —  immer vom Schaltbrett ab gem essen —  die 
außerordentlich günstigo Höhe von 0,75 bis 0,80 vom Hundert 
erreichen und damit den L eistungen der besten M aschinen, die 
es g ib t, den elektrischen, nahezu gleichkommen.

A uch die U ngew ißheit, ob sich im W asser w egen der etw a  
veränderten R eibungsverhältnisse w ohl auch gleich  gün stige  
E rgebnisse würden erzielen lassen, wurde einstw eilen beseitig t 
dadurch, daß, während das Triebwerk im Gango war, also die 
Schiene durch die Rollen hindurchgezogen wurde, W asserm engen  
durch den Strahl einer Feuerspritze in das Rollenwerk g e 
worfen wurdon. Und zwar nicht nur Kanal- und Flußw asser, 
sondern auch öliges, seifiges, kalkiges, toniges W asser, w ie es 
in den verschiedenen K analhaltungen im B etrieb angetroffen 
wird. D er Erfolg war immer der nämliche. D er B eharrungs
zustand der B ew egung blieb unverändert.

Ein besonders effektvoller V ersuch, der die große Ueber- 
legenheit des Motorboots an der Schiene gegenüber demSchraubon- 
dampfer so recht anschaulich m achte, konnte den Kom missaren 
des Herrn M inisters bei ihrem erstm aligen B esuch in  Meppen 
vorgeführt werden. An die Schiene war näm lich ein schw eres 
Tau angebunden und d ieses über Bloekrollen nach dem W asser  
geführt. D ort wurde es an dem H eck unseres stärksten Dampfers, 
der „Em s“, der eine M aschine von 150 indizierten Pferdestärken  
besitzt, festgem acht. Der Dampfer arbeitete zunächst „lang
sam vorw ärts“ und zog meine Schiene durch den Rollenapparat. 
Dann wurde dieser in Gegendrehung versetzt, worauf die bei
den feindlichen Gewalten einander die W age hielten. D as Tau
werk straffte sich gefährlich, das Boot erzitterte, aber keines 
wich dem ändern. D a erhielt der Dampfer den B efehl, „V oll
dampf voraus“ zu geben, wobei er langsam  in F ahrt kam, wäh
rend die arbeitenden Rollen am Boot an der durchgleitenden  
Schiene schleiften. Nun aber wurde meinem Apparate der 
volle Reibungsdruck gegeben und siehe da, der Dampfer stand  
und wurde allm ählich unter dem Jubel der sich am U fer zu- 
sammengefuudenen Dorfjugend ohne Gnade rückw ärts gezogen. 
So is t  dio W irkung des M otorboots an der Sch iene, dem 
Schraubenschiff gegenüber. D er Dampfer konnte freilich seine 
vollen 150 Pferdestärken dabei nicht entwickeln, w eil er n icht i 
dio volle Dam pfspannung im K essel hatte, im B oot aber ar
beitete dagegen auch nur ein Straßenbahnm otor von 20 P S ., 
der in diesen A ugenblicken v ielle ich t bis 6 0 %  überlastet war, 
so daß immer nur eine Kraft von 32 P S . jenen sicher 100 indi
zierten Pferdestärken das G leichgew icht hielt.

Der V organg wird ja  aber auch sofort jedem Laien b e
greiflich, wenn er sieht, w ie eine Dam pfschraube doch nur 
W asser zu schneiden, fortzudrücken und aufzuwerfen vermag. 
Eine Kraft aber, die an einem festen M etallstrange m it R ollen
druck angreift, muß, wenn dieser stark genug ist, um ein 
Gleiten zu verhindern, demgegenüber eine unvergleichlich höhere 
W irkung ausüben.

Nun endlich konnte das B oot zu W asser gelassen  werden. 
E s schwamm tadellos trotz der 2 ‘ / 2  t  schweren, tiefgehenden

Taschen. E ine kleine Schienenstrecko wurde in einem toten  
W asserarm  an der B auhofsinsel im provisiert. D ie Schiene durch 
fertig  gekaufte Schraubenanker in dem leicht bew eglichen Sand
boden befestigt. D ie Kraftzuführung geschah wie bei der elek
trischen Straßenbahn durch Luftdraht. D as Bild (Abb. 141) zeigt  
Ihnen mein Boot am linken Rande. Dio über ihm flatternden  
Fahnen sind nicht etw a ihm zu Ehren gehißt. W enn Sie näher 
Zusehen, sind es bekannte Erscheinungen, dio auf der W aschleine  
am U fer schweben, was der Schiffer Lumpenparade nennt. Hier 
wurden die ersten Fahrversuche gem acht, leere und beladene 
Kohlenprähme und Dampfer geschleppt, die m it Gegendampf 
arbeiten. Zu einer größeren K raftentfaltung kam es hier nicht, 
w eil w ir in dem engon, noch dazu m it Prähm en, B aggern, 
Dampfern besetzten Fahrwasser der W erft immer bald irgendwo  
aneckten. U nd wehe mir, wenn ich m it meinen Versuchen was 
verw üstet hätte. Dann würde die sonst geduldige Behörde doch 
gew iß bald g esa g t haben: W eiche von mir, V ersucher! — Bald 
deckte dann der W inter liebevoll die S ituation  m it Schnee zu.

Ganz frühzeitig im Frühjahr vorigen Jahres begann ich  
■wieder, das versteh t sich. Aber es wurde doch H erbst, bis die 
von mir heiß ersehnte V ersuchsstrecke im wirklichen Dort- 
mund-Ems-Kanal, und zwar an einer seiner schw ierigsten  Stellen , 
m it engen Kurven und Gegenkurven genehm igt und aus
geführt war. D iese hochinteressante A rbeit: die Schiene m it
sam t ihren Verankerungen in  einem im vollen Betriebe befind
lichen Kanal 3 m unter W asser regelrecht zu verlegen und 
m it den vorher einbetonierton Ankern zu verbinden, ohne Zu
hilfenahme von Tauchern, dies näher zu beschreiben, würde hier 
zu w eit führen. E s genüge hier zu berichten, daß dies dank 
eines kleinen K unstgriffes ohne Betriebsstörung gelang und 
daß die Strecke tadellos ausgefallen war. Ihre Einregulierung  
nach genügender Erhärtungszoit der Betonkörper so llte  im 
September vorigen Jahres gerade unternommen w erden, als 
mir meine schwimmende K raftquelle, das der K analverwal
tung gehörige W erkstattschiff „V ulkan“, auf zw ei Monate 
entzogen werden mußte, so daß es erst im Novem ber zu den 
eigentlichen Probefahrten kam. D iese verliefen —  nachdem die 
Strecke genügend eingefahren war und von daraufliegendenFrem d- 
körpern, w ie Sand, Steinen, Stahltrossen , Tauwerlc, Draht, aber 
auch Petroleum lam pen, Kochtöpfen, K orsetts, ja  selbst Kinder
wagen, befreit worden war —  nunmehr tadellos, sodaß ich es 
endlich w agen konnte, die V ertreter der Behörden und der in 
dustriellen K reise, die mich in meinen Bestrebungen so w ertvoll 
un terstützt hatten, dazu einzuladen. D ie letzten V ersuchsfahrten  
geschahen im B eisein  der Kom missare des Herrn R essort
m inisters und nahmen denselben günstigen  V erlauf w ie die 
Fahrten vorher, so daß mir bei Schluß derselben in A ussicht 
g este llt  wurde, mein System  auf einer größeren Strecke im 
Dauerbetriebe w eiter zu erproben, sobald dazu die M ittel bereit 
ständen und ich durch w eitere V orlagen die w irtschaftliche  
U eberlegenheit m eines System s gegenüber dem Schleppdampfer 
eingehend würde begründet haben. E inige, sonstige, Sie gewiß  
interessierende Aufzeichnungen aus der betreffenden Niederschrift 
haben folgenden W ortlaut:

„Die Fahrten des Treidelbootes (Abb. 143 u. 144) an der 
Schiene verliefen im allgem einen einwandfrei und zufrieden
stellend. D as B oot zeigte nur geringe Schwankungen und pas
sierte die am U fer deutlich gem achten A nkerstellen stoßfrei und



fast unmerklich. A n einer für die Versuche hergestellten L uft
leitung fuhr das B oot anstandslos nach Belieben vor- und rück
w ärts. D as Aufsuchen und Einheben der Schiene bis zur B e
triebsbereitschaft dauerte sechs M inuten. Zum A ufrichten des 
Stromabnehmers und A nlegen an die L uftleitung waren fünf 
Minuten erforderlich.

W ährend der Schloppfahrt -wurde auch versuchsw eise die 
Schiene fallen gelassen, um das Treidelboot frei zu machen. 
D ies geschah  in allerkürzester Zeit. Ein Auflaufen der g e 
schleppten Fahrzeuge auf das Treidelboot wurde dadurch ver
mieden, daß das mit Schrauben ausgerüstete W erkstattschiff 
und der Dampfer „Strew e“ rückwärts arbeiteten. Einer solchen  
Hilfe wird das Treidelboot später nicht bedürfen, da cs auch 
für andere F älle  —  Zu- und Abfahrt zur A rbeitsstelle , E in
schwenken in Häfen usw . — m it einer Schraube zur Selbst
bew egung versehen wird.

Nach den V ersuchsfahrten fand eine B esichtigung des unter 
der Eisenbahnbrücke über W asser geholten Treidelbootes 
(Abb. 145 u. 146) sta tt: ferner wurde ein Kontrollwagen m it 
Brem svorrichtung zum Äbstoppen eines fahrenden Zuges vor
geführt, ebenso das Stück einer in eine Gelenkkette verwandelten  
Fahrschiene, zw ecks Verwendung zur Durchfahrt der Schleusen  
bei Stemm-, Klapp- oder Hubtoren.

* *

Ich komme nun zum letzten und w ichtigsten  Teil meines 
Vortrags, den ich m it der Sonderüberschrift versehen w ill: 
W e lc h e s  s in d  d en n  n u n  d ie  t e c h n i s c h e n  u n d  w ir t -  

| s c h a f t l i c h e n  V o r z ü g e  d e s  n e u e n  S y s t e m s  g e g e n ü b e r  
d en  v o r h a n d e n e n  a lt e n ?

Im Eingänge m eines V ortrags habe ich mich eingehender 
m it den Vorzügen und Fehlern der drei herrschenden Schlepp
system e beschättigt. Und da nun das neue System , die W asser
eisenbahn, Ihnen inzw ischen anschaulich geworden sein  dürfte, 
so kann ich im V ergleiche der System e unter einander Ihnen  
nun kurz den Nachweis liefern, daß mein System  säm tliche  
Hauptfehler der vorhandenen System e glücklich verm eidet, 
g leich zeitig  aber ihre säm tlichen H auptvorzüge auf sich ver
einigt. Und das is t, dächte ich, schon etw as.

W as war denn der Hauptvorzug der elektrischen Uferbahn? 
D as war der feste Schienenstrang, an dem sie anfaßt, und so 
ihre Kraft gü n stig  verw ertet! D iesen V orzug hat mein System . 
Den N achteil des schrägen Schleppseils verm eidet es. Ueber- 
dies is t  die Strecke dort, das Gleis am Ufer, w esentlich  teurer, 
als die einfache verankerte Schiene im W asserbett. Und  
w elches war der Hauptvorzug des Schraubendampfers? Doch  
w ohl der, daß. er das Ufer unbehelligt läßt, daß er —  w ie sich  
das gehört —  geradeaus vor seinem Schleppzuge herläuft. 
A uch diese E igenschaften hat mein Motorboot, übertrifft den
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Dampfer aber wegen der F ahrt an der Schiene, w as Kraft
verbrauch anbetriflt, dreimal und vermeidet die so schäd
lichen W asserbew egungen überhaupt, da ich ja  ohne Schraube 
schleppe.

W elches endlich is t  der H auptvorzug der K ette? A u c h  
der, daß sie der geradeaus angreifenden Kraft festes A nfassen  
gesta ttet, wobei aber mein System  ungleich ökonomischer ar
beitet, w eil der Kettendampfer die schwere K ette erst 4 bis 
5 m über dem W assergrundo hoch anheben und in mehrfachen 
W indungen über Trommeln wickeln muß, während hier die nur 
w enig über dem W assergrund angehobene Schiene ein g la ttes  
eisenbahnm äßiges Befahren m ittels rollender R eibung gewährt. 
D er H auptnachteil aber der K ette , ihre W anderlust im L ängs-, 
besonders aber im Quersinne, vormeidet mein System  wiederum  
vollständig.

Man sollte nun meinen, diese so schwerwiegenden techni
schen V orteile allein müßten im stande sein, meinem V orschläge 
die Einführung überall auf den natürlichen und künstlichen  
W asserstraßen zu sichern. W eit gefeh lt, denn es gehört mehr 
dazu, um das A lthergebrachte, das B estehende zu stürzen. 
H ier darf ich in erster Linie auf die Stoßkraft der großen w irt
schaftlichen U eberlegenheit meines System s vertrauen. W enn  
man erfährt, daß bereits der hundertste Teil eines P fenn igs an 
Frachtunterschied pro geschleppte K ilom etertonne im stande is t, 
das Schleppgut m öglichenfalls einen ganz ändern W eg  nehmen 
zu lassen, dann muß und wird der U m stand, daß m it meinem  
System e für die H älfte der bisher bekannten Schleppkosten, ge
schleppt werden wird, W under wirken. D ie erste G elegenheit 
seiner Erprobung im wirklichen Schleppverkehre wird diese 
Behauptung zur unum stößlichen Gewißheit machen.

A nnäherungsw eise is t  es auch schon heute m öglich, einige 
K larheit darüber zu verbreiten. W erfen Sie g ü tig s t  einen B lick  
auf diese Tafel (siehe nebenstehend).

D ort sind die jährlichen B etriebskosten für durchschnitt
lich 270 T age im Jahr einander gegenübergestollt. D ie  linke 
Spalte g ilt  dem Schraubenschleppdampfer, die rechte Spalte  
dem M otorboot an der Schieno. Und nun w ollen wir einmal 
näher zusehen! D ie  einen Zahlen, die vom Dampfer,' stammen  
säm tlich aus den Untersuchungen über den Schiffahrtsbetrieb  
auf dem Rhein-W eserkanal von Sympher; sie sind also durch 
den bloßen Namen legitim iert genug. D ie ändern vom Boote  
sind meine Zahlen. Ich habe sie nach bestem  W issen  ein
gesetz t und b itte: üben S ie  strengste K ritik  an diesen, m. H., 
die Sachverständigen sind dazu freundlichst eingeladen.

D er Verkehr auf dem Dortmund-Emskanal betrug
im  Kalenderjahr 1911 r u n d ..................................... 3 800 000 t

Er hat in  den letzten  drei Jahren um rund . . 1 500 000 v 
zugenommen. W ürde er in dieser S teigerung be

harren, so m üßte er 1914 einen Verkehr von . 5 300 000 t  
haben. Nach der bisherigen E ntw icklung is t  dies m it großer 
W ahrscheinlichkeit anzunehmen.

1. F este Verzinsung des Anlage
kapitals z u ....................................

2. Abschreibung der Schlepper .
„ „ Strecke

3. Versicherung der Schlepper .
4. Löhne, 4 Mann B esatzung .
5. K ra n k en k a sse .............................
6. K ilometergelder rd. . . .
7a. Brennstoff 270T age je  13Std .

zu durchschnittlich 90 P S  —  
316 000 PS-Stunden zu 1,3 kg 
=  410 t K o h l e ........................

7 b. Brennstoff 270 Tage je  11,5 
Std. zu durchschnittlich 29 PS  
=  90 000 P S .............................

8. Schmierstoffe von 7 a  2 5 % ;  
von 7 b 3 0 % .............................

9. Beleuchtung rd. . . . .
10. Verwaltungskosten, Arbeiter

fürsorge, Insgem ein und Ab
rundung vom Anlagekapital 
e t w a ...............................................

4% 1 800 M.
6% 2700 „

1% 450 „
4 220 „

170 „
960 „

12 M. 4 920 „

2 Pf.

1230 „
190 „

oCO 1 360 „ !

142 0
1 8 0 0

340
180

2100
85

480

M.

1863

18 000 M. 10 000 M.
•) Auf Grund der bisherigen Entwicklung des Verkehrs auf dem Dortmuud- 

Emskanal wird sich im Jahre 19i2 durchschnittlich ein Schleppzug, also ein 
Dampfer oder M otorboot auf je  2,86 km Strecke befinden. Hicrfdr die Anlage
kosten 2,88 - 6000 =  rd. 17000 M.

**) Spalte a enthält Angaben nach amtlichen Zahlen, Spalte b solche nach 
Schätzung.

G egenw ärtig verkehren auf ihm regelm äßig
an Schlepp- und G üterdam pfern ............................................................65
an M o t o r k ä h n e n ....................................................................................." J>
D ie zahllosen Pünten und Tjalken im U fertreidelbetriebe 

sind hier außer A cht gelassen.
E s dienen also der mechanischen Fortbew egung zurzeit

durchschnittlich .................................................................................... 70
Schleppdampfer und Eigenfahrer.

Im Jahre 1914 würden der V erkehrssteigerung entsprechend  
70 • 5  3

dann dort verkehren — r j -  =  98 Schleppdampfer und E igen

fahrer.

J ä h r l i c h e  S c h le p p k o s t e n  e in e s  S c h le p p z u g s  
bei m ittlerem  Verkehr an 270 Tagen, ohne Instandhaltung des 
Schleppers und der Strecke sow ie ohne den A nteil an W erk
stätten , D ienst- und W ohngebäuden, Fernsprechleitungen und 
Reserven.

Anschaffungspreis . . . . 
Anluftokosten der Strecke*)

M.

35 000 M.Anlagekapital
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Der Dortmund-Emskanal is t  lang:
von Dortmund bis Emden . . 269 100 km
dazu der Zweigkanal Herne . 10 940 „

zusammen rund . . 280 000 km.
D enkt man sich die A nzahl der 98 mechanisch fahrenden 

Schiffe auf die ganze Stroeke gleichm äßig verteilt, so würde 
immer e in  solches Schiff — in den w eitaus m eisten Fällen ein

280
Schleppdampfer —  auf rund -¡r^- =  2,86 km Teilstrecke ent-

yo
fallen. W enn som it ein an der Schiene fahrendes Schiff die 
K osten und U nterhaltung seiner 2,86 km -Teilstrecke aufbrächte, 
so bringen alle Schlepper oder Selbstfahrer an der Schiene die 
Kosten aller Teilstrecken — d . i .  die Schienenstrecke vom 
ganzen Kanal auf. Und zwar trifft dies zu , auch wenn er 
nicht vollständig  m it der Schiene ausgebaut ist. W ürde etwa  
nur eine fünffache T eilstrecke =  5 X  2,86 =  14,8 km aus
gebaut — das wäre z. B . der obere K analzw eig von Dortmund  
nach Henrichenburg —  so würde diese Strecke in A nlage- und 
U nterhaltungskosten  den dort verkehrenden fünf Motorbooten 
aufzulegen sein. 1 km Doppolstrecke, d. h. m it Schiene nebst 
Verankerung nach beiden Fahrrichtungen, k ostet nach den Er
fahrungen der V ersuchsstrecke rund 6000 M. Eine Teilstrecke 
würde also kosten 2,86 X  6000 =  rd. 17 000 M.

A m  Kopfe der Tafel sehen Sie als Anschaffungskapital für 
den 120 bis 150 PSi-Schraubendam pfer 45 000 M. D as Motor
boot, w elches nur m it einem Motor von 40 bis 50 P S  aus
g esta tte t zu werden braucht — das haben die V ersuche ge
lehrt — dürfte m it 18 000 M. reichlich veranschlagt sein, dazu 
seine Teilstrecke m it rund 17 000 M., macht zusammen .Anlage
kosten 35 000 M. Sie sehen, schon hier an A nlagekosten  
werden bei jedem  Motorboote m it seiner T eilstrecke dem 
Schraubendampfer gegenüber 10 000 M. erspart.

U eber die prozentualen Sätze für V erzinsung und A b
schreibungen —  laufende Nr. 1 bis 3 der Tafel —  is t  w enig zu 
sagen, es sind die allgem ein üblichen. Der Prozentsatz für die 
Strecke aber is t  eine noch vö llig  unbekannte Größe, die der 
Erörterung bedarf. D as einzige Vorbild gibt die Eisenbahn. 
D ort dürften auf A bschreibung des Oberbaues rund 4 %  zu  
rechnen sein. (W irkliche A bschreibungen finden bei den S taats
eisenbahnen nicht statt.) V ergleicht man nun die Beanspruchung  
des Schienenm aterials dort und hier, so ergibt sich folgendes: 
Ein fahrender G üterzug hat etw a 120 A chsen. 240 Räder 
also hämmern mit einer G eschwindigkeit von etwm 30 km die 
Stunde in dichter Aufeinanderfolge auf den Schienen, diese 
in  kurze wellenförm ige Schw ingungen versetzend, die durch 
ihre L agerung auf den Q uerschwellen bedingt sind. D ie 
Schienenstöße sind dabei besonders verderblich.

Beim Motorboot g ib t es nur Rollen, —  vier Druckrollen  
und vier schräge Führungsrollen —  die m it einer Geschwindig
keit von 5 km in  der Stunde die sanft gebogene Schieno ohne 
jeden Stoß befahren. D ie Rollen der wenigen geschleppten  
Kähne, die nur als Laufkatzen, die seitliche A bweichung des 
Fahrzeuges verhindern sollen, also ohno Roibungsdruck fahren, 
kommen hierbei nicht in B etracht. Man kann also dreist be
haupten, daß die Schiene im Kanal beim Befahren unver
gleichlich w eniger abgenutzt werden muß. Ihr dauernder A uf
enthalt im W asser schützt sie gegen R ost mehr als ihre 
Schw ester auf dem Lande, die dem W echsel der W itterung  
ausgesetzt is t. D as is t  eine bekannte Erfahrung. S ie wird 
allerdings auf zwrei Flächen befahren. Sorgt man aber dafür, 
daß die R ollen aus weichem Gußeisen, die Schienen aber aus 
gew alztem  Gußstahl bestehen, so hat man sie vor A bnutzung  
w esentlich bewahrt. Ob dann die vier Triobrollen häufiger 
ausgew echselt werden m üssen —  otwa alle sechs M onate —  
is t  gänzlich belanglos.

W enn ich also hior die halbe Rücklage von 2 o/o für Er
neuerung des Schienenm aterials und der Anker einsetzte, so 
glaube ich genügend vorgesorgt zu haben.

W ir kommen zum Personal. D a gehen die Meinungen  
der K analtechniker etw as auseinander. Der Schleppdampfer 
muß nach unserer Schiffahrtspolizoiverordnung vier Mann B e
satzung haben: Einen Kapitän, zugleich Steuermann, einen 
M aschinisten, einen H eizer und einen Deckmann. Mein Motor
boot braucht nach meinem Dafürhalten nur einen Mann, wie 
jedes M otorboot für Personenbeförderung. V ergleichen wir 
doch die T ätigkeit des Führers einmal m it derjenigen des 

! Chauffeurs im A uto. W elch’ unvergleichlich größero Ver
antw ortung hat dieser, der durch die k leinste U nachtsam keit 
in jedem A ugenblick Menschenleben in Gefahr bringen kann, 
nicht nur jener die im W agen sind, sondern ebenso die der 
Fußgänger und F ahrgäste der ganzen Straße. Und w elcho Ge
fahren entstehen auf dem W asser, wenn der M otorbootsführer 
nicht aufpaßt? F ür Menschenleben überhaupt gar keine! E s 
brauchte schon das Zusammenwirken kaum denkbarer Zufälle, 
um eine Gefahr hier w ahrscheinlich zu machen. Gegen Sach
schaden aber g ib t es V ersicherung. D ie Prämien für solche 
sind ungleich w ohlfeiler, als die B estellung  doppelter B esatzung. 
Zudem is t  das Motorboot an der Schiene geführt, bedarf also 
keiner Steuerung, während gerade und fast ausschließlich die 
L enkung des A u tos es is t, die die T ätigkeit des Chauffeurs im 
überwiegendsten Maße in Anspruch nimmt.

Für den seltenen F a ll aber, daß mein M otorboot m it der 
Schraube fährt —  denn auch m it einer solchen is t  es aus
gerüstet, um, wenn es die Schiene aus irgendeinem Grunde 
hat fallen lassen, n icht h ilflos zu sein, ferner um sich von

8
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und zur A rbeitsstelle  zu bewegen, in Stiebhäfen abbiegen, bei 
drohenden Zusamm enstößen ausweichen zu können (in solchen  
Fällen is t  es ja  m it A usnahm e des A bbiegens in Stichhäfen  
kein Schleppboot mehr, sondern ein gew öhnliches Motorboot); 
für diesen einen oben angenommenen F all aber wird man ihm  
doch keinen zw eiten Mann dauernd m itgeben. Ein solcher kann 
ja in jedem A ugenblick, auch während der Fahrt, m itte lst Hand* 
boots zur A ushilfe von der B esatzung eines der geschleppten  
Kähne abgegeben werden. W enn das auä irgendeinem Un
bekannten Grunde untunlich oder un statthaft wäre, würde man 
in solchem F alle jedenfalls besser darauf verzichten, die Kähne 
mechanisch in  den Stichkanal zu ziehen und diesen die E in
fahrt, wie es ja  beim Dampfschleppbetrieb auch öfter vor
kommt, selb st überlassen. Ich meine also, ein Mann genügt. 
Schon dieser eine Mann wird ein recht beschauliches D asein  
haben. Er hat fast gar nichts zu tun. D as B oot läuft auto
m atisch und zw angläufig an der Schiene. D as Steuern fällt 
som it fort. E in guter Rohölmotor braucht kaum der W artung, 
ein Elektrom otor ebensowenig. W ann kommt es denn vor, daß 
in einem Straßenbahnwagen während der Fahrt die Motoren 
unter dem W agenboden nachgesehen, geö lt und sonst in 
Ordnung gebracht werden m üssen? Man kann genau genug  
sagen: niem als! Denn dazu is t  immer noch Z eit und Ge
legenheit im D epot —  hier in den Schleusen. Trotzdem habe 
ich in P osition  4 die H älfte der Lbhnkosten des Dampfers ein
gesetzt, um auch den Schein zu vermeiden, als suchte ich  meine 
Zahlen etw a geflissentlich klein zu halten.

B ei den K osten an Brennstoff is t  wieder für den Schrauben  
dampfer die Sym phersche Zahl e ingesetzt. Für das Motorboot 
habe ich die Rohölm otorstunde —  w elche für den V ergleich  
am einfachsten is t  —  zu 2 Pf. angenommen. D as is t  nämlich 
der H öchstsatz, der von ersten Dieselm otorfabriken —  dieser 
Typ kommt hier vornehmlich in Frage —  garantiert wird. 
V ergleicht mau die Zahlen 4920 gegen 1863, so is t  der Betrieb
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an der Schiene nur etw a 1/ä so teuer, w as ja  auch w egen der 
j  Ausführungen über die beiderseitigen W irkungsgrade nicht 

wunder nehmen kann. Trotzdem lege ich besondern W ert 
darauf, die H erkunft dieser in ihrem V erhältnis so sehr zu 
meinen Gunsten sprechenden Zahlen hier klarzustellen. Nach  
der Annahm e von Geheimrat Sympher sind für einen 270 Tage 
im Jahre fahrenden Dampfer zu rechnen, bei täglich  13 B e
triebsstunden und durchschnittlicher L eistung  von 90 indizierten  
Pferdestärken 270 ' 13 ' 90 — rd. 316 000 Pferdestunden zu 1,3 kg  
=  410 t K ohle zu 12 M. =  4 920 M. Nach bekannten Erfah
rungen hat der Schraubendampfer, w ie auch durch neuerliche 
Versuche beim Dortm und-Em s-Kanal b estätigt worden is t  bei 
den hier in Frage kommenden K raftleistungen höchstens 25 °/o 
W irkungsgrad. 90 P .S . i bedeuten daher an der Schlepptrosse

25
nur eine A rbeitsleistung von 90 • -jqq — 22,5 P .S . oder 1 688 m

Kilogram m -Sekunden. Rechne ich den W irkungsgrad bei meinem  
Motorboot an der Schiene zw ischen Schaltbrett und Schlepp
trosse nur zu 0,60 %  —  während ich nach den Versuchen be
rech tigt wäre, ihn auf 0,75 °/o und höher einzuschätzen —  so 
entspricht obiger A rbeitsleistung an der Schlepptrosse eine Kraft

am Schaltbrett von 22,5 • =  37,5 P. S.

H ierbei hat der Elektrom otor, da er für die vorliegenden  
V erhältnisse n ich t paßte, sicher keinen höheren W irkungsgrad  
als 0 ,80 %  gehabt,..m ithin gele iste t rund 30 P S.

Ein Elektrom otor oder ein Rohölmotor braucht aber, wenn 
der Dampfer durchschnittlich 13 K ohlenstunden rechnen muß, 
wegen des F ortfalls des zw eistündigen A nheizens und des 
Feuerns während der L iegezeiten  in den Schleusen w ohl nur 
höchstens 11 Vz Betriebsstunden, für sie ergeben sich daher 
270 X  11,5 X  SO =  93 15Q Betriebspferdestunden. D ie B etriebs
stunde zu 2 Pf. gerechnet, m acht jene in die Tabelle eingestellten  
1863 M. Ich b itte die Herren M aschinentechniker, diese Zahlen  
nachprüfen zu wollen.

E s kommen dann die B eträge für Schmierstoffe, B eleuch
tung, V erw altung und Insgem ein, die w ohl hach einwandfreien  
prozentualen Sätzen  angenomm en wurden.

* **
Noch ein Faktor is t  geeignet, durchaus zugunsten meines 

System s zu wirken. D as is t  der A nteil an den E inrichtungen  
auf dem Lande, die der Betrieb erfordert; den W erften, W erk
stätten , Lagerhäusern, den Liegehäfen, D ienst- und W ohn
gebäuden, die bei der vorliegenden Z usam m enstellung, w ie aus 
der A ufschrift ersichtlich, hier zunächst ganz fortgelassen  
wurden. Denn um hierfür einigerm aßen zutreffende V ergleichs
zahlen angeben zu können, müßten diese A ngaben für den einon 
und den ändern Kanal erst projektmäßig bearbeitet und ver
anschlagt werden. Soviel aber wird von jedem  Fachmann zu
gegeben werden, daß die vergleichenden K ostenberechnungen  

! hier einen beträchtlichen U nterschied ergeben müssen:- der sieh  
| veranschaulicht durch die V erschiedenheit in der Größe beider 
I Schlepper und in ihrer Bemannung, wobei die geringfügigen
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Einrichtungen . für die U nterhaltung der Schienen und ihrer Ver
ankerungen kaum eine Rolle spielen. Der Dampfer, an Körper, 
etw a das Fünf- bis Sechsfache meines Motorboots, erfordert 
Liegehäfen, W erften, W erkstätten, Schuppen usw. von ganz 
anderm Z uschnitt, ganz anderer A rt und Einrichtung, ganz 
anderem Personal.

Nach Sympher würde das betreffende auf einen Schlepp
dampfer entfallende Kapital beim Rhoin-Herne-Kanal, A bteilung  
M ünster, etw a 15 000 M. betragen. Som it für das Motorboot 
an der Schiene 5000 M. Daß aber die Hinzufttgung eines 
dreimal so großen Z uschlags zum A nlagekapital in den Ver- 
gleichsspälten nebst seiner V erzinsung und Abschreibung sow ie 
der entsprechenden Sätze für U nterhaltungs- und B etriebskosten  
auf das Endergebnis der beiden V ergleichsspalten einen Einfluß 
zu meinen Gunsten ausüben muß, is t  einleuchtend. A lles in 
allem genommen, wird man mir recht geben m üssen, wenn ich 
behaupte, daß die Schleppkosten des M otorboots an der Schiene 
etw a annähernd die H älfte der Schleppkosten des Schrauben
dampferbetriebs betragen werden.

D ie endgültige F estste llu n g  dieses Quotienten is t  natürlich  
nur durch die Nachprüfung im Dauerbetriebe m öglich.

Ich habe manches hier zu U ngunsten des Schraubendampfers 
gesagt, in berechtigter V ertretung meiner Sache sagen m üssen, 
denn das B essere darf und muß des Guten Feind sein. Nach 
meiner A n sich t —  und ich hoffe, die Zukunft wird mir darin 
recht geben — gehört der freie Dampfer in ein freies Fahr
w asser, also überhaupt n icht in unsere engen Kanäle! Ich  
meine, das schm ale Verkehrsband, w elches sich als künstliche 
W asserstraße durch unsere Lande windet, hat die ausge
sprochenste A eknlichkeit m it der Eisenbahnstrecko. D ie 
Oekonomie der Broitenverhältnisse is t  dort w ie hier eisernes 
Gosetz, und deshalb sollte man auch auf der W asserbahn  
keine willkürliche Seitenbewogungen dulden und ihr die 
straffe Schienenfübrung der Landeisenbahn geben. Daß 
dieses ausführbar ist, glaube ich dargetan zu haben. Schon 
die M onopolbestrebungen für die Schiffahrt auf unsern Kanälen 
w ollen ja  A ehnliches. Auch dort möchte man die w illkürliche 
Einzelfahrerei, das üble Treideln durch Menschen und Getier, 
abschaffen und dafür fahrplanähnliche R egelm äßigkeit, eine 
Ueberholungsordnung, kurz dem Eisenbahnbetriebe durchaus 
V erwandtes schaffen. D a lassen Sie uns nicht auf halbem  
W ege stehen bleiben. Machen wir ganze A rbeit! D es Dampfers 
Feld is t  der Strom , is t  die W elt. A ls M eerpalast soll er den 
Ozean furchen. In unsern dagegen ärmlichen W assergräben der 
Binnenschiffahrt liimmt er sich aus w ie der gefangene 
Löwo im Käfige. D ort, in unsere Kanäle hinein, lassen  Sie 
uns den Schienenstrang legen! N ichts steh t im W eg, als die 
Scheu vor dem Neuen, U ngewohnten, das in der Sielenarbeit 
des T ags noch n icht erprobt worden ist. A ber die große Reihe 
der gemachten E inzelversuche hat auch einige Bew eiskraft. 
Nach fast fünfjähriger K onstruktions- und V ersuchsarbeit sind 
die B etriebsm ittel meines System s heute vö llig  fertig. Im 
Trocknen, w ie im W asser —  zuletzt im Dortmund-Ems-Kanal —  
inm itten des vollen Verkehrs —  sind sie untersucht und beob
achtet, von hohen Staatsbeam ten geprüft worden. D ie Ein
richtungen funktionierten auch während der zahlreichen Vor
führungen vor gew iegtesten  Fachmännern der Industrie ein
wandfrei und man wird mir zugeben können, daß wohl kaum  
je ein neues V erkehrsm ittel sich in so fertiger T oilette zum  
D ienstantritte gemoldot haben dürfte, w ie mein Motorboot, so 
daß der W agem ut, sich seiner auf einer kleinen Dauerstrecke 
des w irklichen V erkehrs zu bedienen, kein allzu großer 
genannt werden darf. D azu die Hand bieten, kann nur die Be- 
Behörde. Denn es gehört nicht zu den Gewohnheiten des P rivat
manns, Kanäle zu besitzen.

W as aber bevorsteht, wenn ich recht behalte, wenn wirk
lich m it dieser Schleppw eise an der Schiene die Schleppkosten  
auf die H älfte der bisher bekannten zurückgehen, darauf 
werden die folgenden Zahlen ein L icht werfen.

D er Dortmund-Ems-Kanal hat 1/io von der L änge der w ich
tigeren künstlichen W asserstraßen Preußens. Auch die E in
nahme aus den Verkehrsabgaben und der Verkehr se lb st halten  
damit ziem lich gleichen Schritt. Ende 1911 hatte der D ort
mund-Ems-Kanal s/ i  M illiarden Tonnenkilometer Verkehr. D ie j  

Gesamtziffer Preußens habe ich noch n icht feststellen  können. 
I s t  das V erhältnis geblieben, so haben wir als Gesamtziffer |

7 1 / 2  Milliarden Tonnenkilometer. D er Verkehr auf den natür
lichen W asserstraßen, wo mein System  auch verwendbar 
ist, beträgt m indestens ebensoviel. Ich w ill aber hiervon 
einstw eilen ganz absehen. Angenommen, jener Verkehr nimmt 
in den nächsten drei Jahren bis einschließlich 1914 nur 
bis 8  Milliarden Tonnen zu, wozu der Dortmund-Ems-Kanal 
allein Vs Milliarden beisteuern würde. Nach den aus den 
Jahresberichten der W estfälischen Transport A ktien-G esellschaft 
bekannt gewordenen reinen Schleppkosten betragen diese
0.18 Pf. pro Tonnenkilometer. W ürde hiervon die H älfte gespart, 
so m üßte Preußen —  wenn nach meinem System o geschleppt 
würde — an Schleppkosten ersparen 0,09 X  8 Milliarden 
gleich 7,2 Millionen Mark jährlich. K apitalisiert würde som it 
mein System  einen W ert von 140  bis 150 M illionen Mark für 
die w ichtigeren Kanalstrecken Preußens allein —  und wenn 
alle schiffbaren W asserstraßen einbegriffen würden 300 Mil
lionen Mark —  haben. Daß eine derartige L eistungsfäh igkeit 
der künstlichen W asserstraße, möge man sie an sich oder in 
ihrem V erhältnis zur Eisenbahn betrachten, sie auf eine neue 
Rangstufe unter den V erkehrswegen stellen  und ihr eino ungeahnte 
E ntw icklung sichern muß, kann hier nicht zw eifelhaft sein.

* **

D ie Staatsregierung wird von den Kammern die M ittel er
halten zur A usführung des Schleppmonopols. D a drängt sieh 
von selbst die Frage auf: W ird die Einführung des Sehieuen- 
betriebs nach diesem V orschläge dazu noch m öglich sein? V iel
le ich t ja. Selbstverständlich m üßte eine nicht zu kurze Probe 
meines System s im Dauerbetriebe voraufgehen. D iese Probe 
könnte meines Erachtens bis übers Jahr, bis 1. A pril 1913, ganz 
g u t erbracht sein. Ich hoffe, mein System  wird sie ebenso einwand
frei bestehen, w ie es die zahlreichen Vorversuche bestanden 
hat. W as kann denn im Dauerbetriebe A ußergew öhnliches pas
sieren, w as sich bei den Versuchsfahrten bisher n icht gezeig t 
hätte?! Es kann sich doch nur noch um eine M assenfolgo von 
V ersuchsfahrten m it größeren Zugkräften handeln, als meine 
V ersuchsstrecke gesta tte t hat. D ort war die Strecke angesichts 
der unzureichenden M ittel überaus schw ach hergestellt. D ie 
Fahrschiene in B lechstärken von nur 4 bis 6 mm. D ie end
gü ltige  Strecke wird schon aus ändern Gründen zwei- bis drei
mal so stark ausgebaut werden — was auch beim K osten
vergleich schon berücksichtigt is t. W as könnten denn nun 
für B etriebsschw ierigkeiten  entstehen? Fremde Gegenstände 
werden von der Fahrschieno durch Bahnräumer entfernt. Das 
geht, das is t  ausprobiert. D as Schlim m ste, ein Ankorbruch, 
würde im Betriebe kaum gem erkt werden, w eil der A usfall 
eines A nkers nur die F olge hätte, daß das Schienonband bei 
sehr starker seitlicher Beanspruchung etw as stärker seitlich  
auswiche. D er Bruch der Schiene selb st würde nur an der 
B ruchstelle einen unw esentlichen Zoitaufenthalt zur F olge  
haben, indem der Schlepper einige Schienenlängen vor der Bruch
ste lle  die Schiene abwirft, m it Schraubenkraft vorbeifährt und 
unmittelbar oberhalb der B ruchstelle die Schiene wieder auf
nimmt. W ie solche B eschädigungen in w enigen Stunden — 
dank der E inrichtung, alle B etriebsteile an jeder S telle über 
W asser holen zu können —  auszubessern sind, habe ich bei 
den Versuchen auch w iederholt vorführen können. Am  Schlepper 
selber — am M otorboot — könnte auch etw as Vorkommen! Nun 
der F all läge nicht anders, als bei der Eisenbahn, wo telepho
nisch von der nächsten Station —  hier Schleuse —  eine A u s
hilfsm aschine b estellt wird; nur m it dem U nterschiede, daß bei 
der Eisenbahn die 5- bis 20-fache Eile geboten ist. Ganz be
sonders erw artet man von den D auerversuchen eine A uskunft, 
über die noch dunklo A bnutzungsfrage der Schienen unter W asser. 
Aber wäre denn diese F rage hier überhaupt noch ausschlag
gebend? Nehmen wir selbst bedeutenden Verschleiß an, so 
würden doch demgegenüber die bereits entw ickelten w irtschaft
lichen V orteile, dies als recht nebensächlich erscheinen lassen.

Ich darf hiernach wohl annehmen, daß der B ew eis aus 
den Dauerversuchen innerhalb eines Jahres zu erbringen sein  
wird. F ä llt er zufriedenstellend aus, so is t  das w eitere Jahr bis
1. April 1914 sicher ausreichend, um die Strecke m it den V er
ankerungen und den Fahrschienen auszurüsten, auch die er
forderlichen 100 Motorboote bauen zu lassen. Sch lägt der V er
such im Dauerbetriebe fehl, dann bliebe freilich nur übrig, 
innerhalb des letzten  Jahres eine ähnliche Zahl von Dampfern 
zu beschaffen. D ies wäre v ielle ich t den deutschen W erften, 
deren B eschäftigung z. Z. zu w ünschen übrig läßt, m öglich.

8 *
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D as m üßte untersucht werden. Sollte es sich n icht erreichen 
lassen , so würde der etw a noch fehlende Dampferpark mit 
L eich tigk eit aus dem A ngebote der Reedereien auf m ietw eise  
Ueborlassung ihrer dann doch unbeschäftigten Schiffe zu decken 
sein. A ber dies verm ag ich selbstverständlich nicht zu beurteilen.

Ich darf übrigens auch hier noch darauf hinweisen, daß 
bei Einführung der W assereisenbahn jede M onopolschwierigkeit 
sich in W ohlgefallen auf lösen würdo. D er S taat brauchte nur 
Schlepper an der Schiene zur V erfügung zu halten für einen 
Tarif von 3/.i der jetzigen  Schleppkosten, dann würde m. E. schon 
in w enig Monaten niemandem mehr einfallen, auf andere er
heblich tourere W eise Kähne schleppen zu lassen, als auf diese. 
Und dann is t  tatsächlich das Monopol da. D ennG eld is t  nun einmal 
der Regler aller, im besonderen aber der V erkehrsverhältnisse.

Ich komme zum Schluß.
W enn jemand, wrie ich, se it einer Reihe von Jahren so ganz 

erfüllt is t  von einer hohen A ufgabe, die zu lösen er sich vor
genommen hatte, und nun —  endlich ans Ziel gelan gt —  sein  W erk

vor ändern darstellt, dann verfällt or allzu le ich t in den Fehler, es 
in zu rosigem  L ichte zu betrachten, nur V orzüge zu sehen, wo 
auch M ängel sein m üssen, kurz in den m enschlich begreiflichen  
F ehler der. Selbstüberschätzung. Sofern Sie, meine H erren, 
solches bei meinem V ortrage wahrgenommen haben sollten , bitte  
ich um Ihre gü tige N achsicht. A nderseits darf der V ater der 
gedeihlichen E ntw icklung seines Kindes m it Z uversicht entgegen
sehen, or darf sich sogar einem gew issen  Optimismus hingeben, 
denn nur hieraus erw ächst ihm der Mut zu positivem  Schaffen.

M it meinem D anke zugleich, daß Sie, meine hochgeehrten  
A nwesenden, meinen A usführungen bis hierhin m it freundlicher 
Geduld gefo lg t sind, richte ich an diejenigen unter Ihnen, die 
als V ertreter der maßgebenden Behördon das Schicksal meiner 
Erfindung in  der Hand halten, die ehrerbietige B itte , mich in 
meinen zielbewußten Bestrebungen, auch fernerhin zu fördern. 
L assen  Sie mir das große Glück zuteil werden, durch meine 
V orschläge zur V erbesserung der Schiffahrt dem V aterlande einen 
bleibenden D ien st le isten  zu können.

Die Itetbrmbedürftigkeit des Yerunstaltuiigsgesetzes und Vorschläge zu seiner Abänderung*)
Bericht des Baurats Ochs, als Vorsitzender des für den obengenannten Zweck vom A.V. B. gewählten Ausschusses

Sehr geehrte Herrn. In seiner S itzun g vom 3. April v. J . 
hatte der A rchitekten-V erein  einen A usschuß zur Prüfung der 
F rage e in gesetzt, ob und inw iew eit das V erunstaltungsgesetz  
reformbedürftig sei. D er A usschuß bestand aus den Herren 
C ä sa r , G r u b o , J a u t s c h u s ,  K lo e p p e l ,  S c h m ie d e n ,  S e e c k ,  
D r. S e e ß e lb o r g ,  S t i e h l  und O c h s . A n S te lle  der verhinderten  
Herren S e e c k  und G r u b e  sind dann in  der F olge die Herren 
B lu n c k  und H a b ic h t  hinzugew ählt worden. In vier Sitzungen, 
und zwar am 5. und 26. Mai, am 14. Juni und 13. Oktober hat 
der A usschuß den Gegenstand beraten, von irgendwelchen B e
schlüssen  aber absehen m üssen, da er in keinor anberaumten 
Sitzung beschlußfähig gew esen ist. A ls  V orsitzender dieses A u s
schusses bin ich infolgedessen heuto auch n icht in der L age, dem 
Verein ein positives Ergebnis der A usschußtätigkeit zu unter
breiten, fühle mich aber doch angesichts der W ich tigk eit des 
G egenstandes verpflichtet, dem Verein B ericht zu erstatten, wenn 
auch nicht über die M einung des A u ssch u sses, so doch über das 
Bild, das ich auf Grund der B eratungen von der zur Erörterung 
stehenden Frage gewonnen habe. W o meine Ausführungen von den 
A nsichten der übrigen Herren des A u sschusses abweichen, muß ich  
es diesen anheim stellen, den ihrigen nachher A usdruck zu geben.

D ie Frage, ob das V erunstaltungsgesetz reformbedürftig sei, 
hat schon mehrfach hier im Verein zur D iskussion  gestanden; 
sie is t  einerseits vom  baukünstlerischen Standpunkte aus durch 
namhafte M itglieder unseres V ereins, anderseits durch den 
Verband D eutscher Industrieller vom Standpunkt der durch das 
Gesetz sich geschädigt oder w enigstens bedroht glaubenden  
Baustoffindustriellen aufgeworfen worden. D er genannte Bund, 
an dessen Spitze der Landtagsabgeordnete D r. W e n d la n d t  
steh t, hat einen besonderen A usschuß für die Bekäm pfung der 
A usw üchse der H eim atschutzbew egung eingesetzt, in  den unser 
Verein Herrn S c h m ie d e n  delegiert hat, und zu dem außer mir 
noch die Herren Dr. S o e ß e lb e r g  und $ r .« 3 n g . S i e d l e r  in 
anderer E igenschaft gehören. D ieser A usschuß h at es für zw eck
m äßig gehalten , zu dieser im w esentlichen baukünstlerischen  
F rage m it unserm Verbände D eutscher A rchitekten- und 
Ingenieur-V ereine, ferner m it unserm A rchitekten-V ereine, 
mit der h iesigen  V erein igung B erliner A rchitekten, m it dem 
Bunde D eutscher A rchitekten und schließlich m it dem W erdandi- 
bunde Fühlung zu gew innen , um deren M einung über das Ver- 
unstaltungsgosetz in Erfahrung zu bringen, bevor er selbst sich  
m it einer diesbezüglichen Eingabe an die beiden H äuser des 
L andtages w endet. Um  das E rgebnis der heutigen Beratung  
eventuell berücksichtigen zu können, hat er seine nächste, zur 
Form ulierung der Eingabe bestim m te S itzung auf den 6. Februar 
d. J . angesetzt, und es dürfte daher zugleich im V ereinsinteresse  
gelegen sein , wenn unsere Beratungen v ielleicht schon in  der 
h eutigen , spätestens aber doch in  der nächsten S itzung zu 
irgendeiner Entscheidung der vorliegenden Frage führten.

Zur Erfüllung meiner heutigen A ufgabe m öchte ich  mir 
erlauben, in A bw eichung vom son st üblichen Verfahren die 
Vorschläge, in die meine hier folgenden D arlegungen ausmünden, 
an den A nfang der letzteren zu stellen . S ie  werden dann schon

im L aufe meiner A usführungen G elegenheit haben, die einzelnen  
V orschläge in  E rw ägung zu ziehen und auf ihre Begründung  
hin zu prüfen. M eine A bänderungsvorschläge zum Verun
sta ltun gsgesetz lauten, w ie folgt:
1. E rw eiterung des G esetzes durch E in f ü g u n g  e in e s  D e n k m a l 

s c h u t z p a r a g r a p h e n ,  falls der Erlaß eines D enkm algesetzes 
nicht in nächster Z eit m it B estim m theit zu erwarten ist.

2. Obligatorische Z u z ie h u n g  v o n  S a c h v e r s t ä n d ig e n  m it  
e n t s c h e id e n d e r  S t im m e ,  n ich t nur bei A ufstellung  von 
O rtsstatuten, sondern auch bei G enehm igung oder V ersagung  
der Bauerlaubnis auf Grund der O rtsstatuten.

3. A ls  Sachverständige im Sinne des G esetzes haben an erster 
Stelle  zu gelten  und sind obligatorisch in dieser E igenschaft 
zuzuziehen die V orsteher der staatlichen  Hochbauämter.

4. In den größeren Städten m it O rtsstatut und m it akademisch 
gebildetem  Vorsteher der H ochbauabteilung wird zur B e
urteilung der Entwürfe ein Schönheitsausschuß m it ent
scheidender Stimmo, m it dem V orsteher des staatlichen  
Hochbauam ts als V orsitzenden und dem Stadtbaurat als 
stellvertretenden V orsitzenden, aus einer beliebigen A nzahl 
kunst- und ortserfahrener Bürger gebildet, von denen jedoch  
m indestens ein D ritte l technische Vorbildung besitzen muß. 
Jedem  der beiden V orsitzenden steh t ein V eto gegen die 
B esch lüsse des Schönheitsausschusses zu.

5. In den kleineren Städten und auf dem platten  Lande wird 
die B aupolizei allgem ein dem V orsteher der Hochbauämter 
übertragen. Beim  Vorhandensein von O rtsstatuten  findet 
die B eurteilung der Entwürfe nach ästhetischer S eite durch 
einen Schönheitsausschuß s ta tt , der aus dem B auam ts
vorsteher als V orsitzenden und zw ei hierzu alle drei Jahre 
von den Gemeinden zu wählenden B eisitzern besteht, von 
denen der eine, ständige, am W ohnsitze des Vorsitzenden, der 
andere jedesm al an dem Orte der beantragten Bauausfüh
rungen ansässig  sein  muß.

6. Beim  Erlasse von O r t s s t a t u t e n ,  d ie  g e w i s s e  B a u s t o f f e  
in n e r h a lb  i h r e s  W ir k u n g s b e r e ic h s  v o n  d e r  V e r 
w e n d u n g  a u s z u s c h l i e ß e n  b e a b s i c h t i g e n ,  hat der B e
zirksausschuß die Genehm igung von einer überzeugenden  
B egründung der N otw endigkeit durch den zuständigen staat
lichen Bauboamten nach H örung von V ertretern der be
troffenen B austoffindustrien abhängig zu machen.

7. B e i  d e n  B e z i r k s a u s s c h ü s s e n  u n d  d en  O b e r v e r w a l
t u n g s g e r i c h t e  sind besondere s t ä n d i g e  A u s s c h ü s s e  
m it  h o c h b a u t e c h n i s c h e n  S a c h v e r s t ä n d ig e n  zur schleu
nigen  E rledigung von K lagen auf A ufhebung von Bauverboten  
einzurichten.

8. A uf eine baldige A enderung der Bauordnungen in Gemäß
h eit der ländlich ,ästhetischen Bedürfnisse des p latten Landes 
wird B edacht zu  nehmen sein.

Ob und inw iew eit diese V orschläge B erücksichtigung ver
dienen, werden S ie, m eine Herren, zu entscheidon haben. Ich  
m öchte bitten, dieselben bei den nun folgenden Ausführungen  
im A uge behalten zu w ollen.

*) Vgl, auch die Nummern 9, 9a, 13a, 14, 20, 20a, 21, 22 und 23 des JahrgaDgs 1911 der W ochenschrift.



Nr. 6. VII. Jahrgang W ochenschrift des Architekten-Vereins zu Berlin 5 3

Sie w issen, daß das Gesetz K ritik gefunden hat. Nach dem 
alten chinesischen Sprichwort, daß das.Geschrei; des Getretenen 
lauter is t  als der Dank des Gestreichelten, werden wir aus der laut 
gewordenen Kritik und den geäußerten Klagen billigerweiso nicht 
ohne w eiteres auf eine Nichtbewährung des Gesetzes schließen 
dürfen. Vielm ehr werden wir zu prüfen haben, inw iew eit jene 
Klagen berechtigt sind, und wenn das der F all sein sollte, in
w iew eit die Gründe dafür im Gesetze selbst oder in seiner etwa  
irrtümlichen A uslegung oder Handhabung zu suchen sind. Die 
K ritiker von vornherein damit abtun zu wollen, daß man ihnen  
Querköpfigkeit, N örgolsucht oder andere persönliche Motive 
unterschiebt, wie es ja  auch bei dieser Frage bereits geschehen  
is t, scheint mir unzulässig. Eine derartige Bekämpfung anderer 
Meinungen is t  noch nie ein B ew eis dafür [gewesen, daß man 
die bessere Sache vertritt, geschw eige denn dafür, daß man 
sie richtig  und w ürdig zu vertreten versteht. W ir wollen ein
gedenk der uns vom Verein gestellten  A ufgabe unbefangenen 
Sinnes prüfen. W ir würden, wenn wir offenbrtren M ängeln gegen
über uns durch Rücksichten irgendwelcher A rt an der frei
m ütigen M einungsäußerung hindern ließen, n icht nur unserer 
Sachlichkeit ein schlechtes Zeugnis ausstellen, sondern auch der 
Sache selbst und den Interessen des Landes schlecht dienen.

Ich möchto im Interesse des späteren leichteren Ver
ständnisses den nachfolgenden U ntersuchungen eine kurze V or
bemerkung prinzipieller N atur voranschicken. E s kommt bei 
der B etrachtung solcher Fragen, w ie der vorliegenden, in hohem  
Maße auf den Geschmack an, den man behördlichem Zwang  
abzugewinnen geneigt is t ,  ob man in solchem die natürliche 
B etätigung der Obrigkeit und in dom Gezwungenwerden zu 
otwas die naturgem äße Aufgabe des Regierten erblickt, oder ob 
man in dom Zwang ein zwar notw endiges, aber zum persönlichen  
W ohlbehagen darum noch keinesw egs unentbehrliches Uebel 
erblickt. Sow eit ich den Charakter unserer lieben Landsleute 
kenne, wollen sie gern den straffen Zügel spüren —  d. h. sie  
schimpfen; aber sie würden über den schiaßen Zügel,noch mehr 
schimpfen — , wenn sie sich nur unter fester, zielbewußter Hand  
wissen. Aber sie müssen fühlen, daß ihr Führer nur das B este, 
nur das N otw endigste w ill, und daß sie die Opfer, die ihnen  
an unbeschränkter V erfügung über ihr B esitztum  oder in ihrem 
Erwerbsleben zugem utet werden, auf dem A ltar des Gemein
w ohls, n icht aber auf dem eines falschen G ötzen, sei es nun 
die wandelbare Tagesm ode, sei es doktrinäre Prinzipienreiterei, 
bringen. L ehrt uns schon im gewöhnlichen Leben der Grund
satz w eiser M äßigung die Beschränkung auf das N ächstliegende, 
auf das N otw endigste unter V erzicht auf das bloß Erwünschte, 
w ieviel mehr auf ästhetischem  Gebiete, wo die Grenzo zwischen  
Schön und Unschön so flüssig und so sehr Sache des subjek
tiven Empfindens ist. H ier m ahnt alles zu doppelter V orsicht 
und zu w eiser Zurückhaltung, wenn der behördliche Eingriff 
nicht als A k t obrigkeitlicher W illkür empfunden worden und or 
nicht über kurz oder lang eine im Interesse der guten Sache 
höchst unerwünschte Reaktion erzeugen soll.

Zunächst die Frage: W as w ill das G esetz? Erreicht es 
den vom G esetzgeber m it seinem Erlaß erstrebten Zweck, und 
wenn das der F all is t:  Tut es das ohne vermeidbare Härten 
oder sonstige, nicht gew ünschte Begleiterscheinungen? E rst 
wenn uns die U ntersuchung dieser Vorfragen zu dem Ergeb
nisse führt, daß das Gesetz nach irgendeiner dieser R ichtungen  
zu w ünschen übrig läßt, wird die w eitere Frage zu erörtern 
sein , ob und m it welchen M itteln die festgestellten  U ebelstände  
am zw eckm äßigsten zu beseitigen sein  werden; ob es dazu einer 
Reform des G esetzes bedarf, oder ob es einer Ergänzung in g e 
w isser Beziehung bodarf, oder ob schon eine Aenderung der 
bezüglichen A usführungsanw eisung genügt.

D ie Frage, w as das Gesetz w ill, scheint überflüssig. S agt  
doch schon die U eberschrift des G esetzes klar und deutlich, 
daß es V erunstaltungen in Preußen verhindert w issen will. 
S elb st wenn das zuträfe —  was in dieser A llgem einheit be
kanntlich n ich t der Fall is t — , so würde damit doch noch 
lange n icht der A ngelpunkt getroffen und die Frage beant
w ortet sein, w as uater einer V erunstaltung zu verstehen ist, 
was das Gesetz also verhindert w issen will. D a der Begriff, 
w ie alle ästhetischen Begriffe, ein dehnbarer, n icht nur vom  
subjektiven Empfinden des einzelnen, sondern auch vom Z eit
geschm ack abhängiger ist, so kann ihn auch kein Gesetz 
so scharf präzisieren, daß er die U nterlage zu einer objek
tiven B eurteilung zu bieten im stande is t. D as hat daher auch 
dieses Gesetz nicht verm ocht, und wenn es z. B . die Verun

staltun g als eine B eeinträchtigung der örtlichen E igenart zu 
definieren sucht, so is t  das nichts als die U m schreibung  
eines dehnbaren Begriffs durch einen ändern. Denn was unter 
örtlicher E igenart und was unter B eeinträchtigung derselben 
zu verstehen sein wird, wird genau ebenso von dem subjektiven  
Empfinden des einzelnen abhängen, w ie die K onstatierung einer 
V erunstaltung. B edenkt man aber, wie sehr die Aktionsradien  
und die W irkungsw eise d e s , Gesetzes von der engeren oder 
weiteren F assung aller dieser Begriffe abhängen, so erklärt sich  
schon aus diesem Um stande die sonst schw er verständliche T at
sache, daß ein und dasselbe Gesetz dem einen W ohltat, dom 
ändern P lage dünkt. E rsterer wird gen eigt sein, in der Klage 
des ändern eine m ißgünstige, bösw illige N örgelei zu sehen, 
während letzterer den Optimisten der H artherzigkeit und Ge
fühllosigkeit -gegenüber fremden Interessen zu zeihen geneigt 
sein wird. In der som it nicht zu leugnenden M öglichkeit, daß 
die m it der A usführung des G esetzes betrauten Behörden letzteres 
in ganz verschiedenem  Sinne verstehen und an wenden konnten, 
und in der Tatsache, daß das Gesetz nicht m it genügender  
Schärfe gesag t hat bzw. sagen konnte, w as es w ill, lieg t letzten  
Endes der Grund zur D ivergenz der A nsichten und gleich
zeitig  für u n s. die Pflicht, auf die A bsichten des G esetzgebers, 
auf den U rsprung des G esetzes zurückzugreifen, wenn wir der 
ja  so w ünschensw erten V erständigung dienen wollen. E rst die 
Erkenntnis, aus w elcher N ot seinerzeit das Gesetz geboren ist, 
lehrt uns den Gedankengang und die A bsichten des G esetz
gebers verstehen und ze ig t uns, w as er gew ollt hat.

Um  diese Not uns vor A ugen zu führen, möchto ich Sie 
bitten, sich  m it mir um zw ölf Jahre an den A nfang dieses 
Jahrhunderts zurückzuversetzen, n icht nach Berlin, da das mit 
seiner modernen E ntw icklung ein allgem eines B eisp iel nicht 
bieten kann, sondern in eine.proußische M ittelstadt im G eltungs
bereiche des A llgem einen Landrechts, die sich aus ihrer V er
gangenheit eine Reihe von Baudenkmälern und altohrwürdigen  
Straßenbildern in die Gegenwart hinübergerettet hat. Der 
V organg is t  hier in  allen diesen Städten so ziem lich dor gleiche. 
Eines dieser Baudenkmäler, dieser beredten Zeugon vom hohen 
Kunstverm ögen unserer Väter, nach dem ändern fällt unwieder
bringlich dem Unverstand oder der Bauspekulation zum Opfer, 
indem es vor der Z eit durch Abbruch zerstört oder durch 
Ladeneinbrüche oder durch andere bauliche Veränderungon ent
ste llt  wird. D as alte Stadtbild büßt solcherw eise immer mehr 
von seiner charakteristischen E igenart ein. Doch m it diesen  
V erlusten noch n icht genug, erheben sich an S te lle  der alten  
Kunstwerke geschm acklose Miotkasernen oder K aufhäuser, E r
zeugnisse größtenteils der A fterkunst, von Bauunternehmern, 
doron Bestreben m eist, ohne R ücksicht auf das dadurch ein für 
allemal zerstörte Stadtbild, auf reklamohafte Sensation gerichtet 
ist. D iesen beklagenswerten Veränderungen gegenüber is t  die 
A llgem einheit macht- und schutzlos. D ie Baupolizei hat sich 
jedweden Einspruchs zu enthalten, da ihr nach den §§ 66 und 
71 des A LR . ein V eto nur bei w irklicher V erunstaltung zu
steh t, eine solche aber nach den mehrfachen Entscheidungen  
des O berverw altungsgerichts in einer V erletzung örtlicher 
Eigenart n icht zu erblicken ist. Dazu kommt, daß d ie s e  
h ö c h s t e  p r o u ß is c h e  I n s t a n z  v o n  dom  G e s i c h t s p u n k t  
a u s g e h t ,  daß  d en  w e i t a u s  m e is t e n  O r g a n e n  dor B a u 
p o l i z e i  z u r  P f l e g e  ä s t h e t i s c h e r  I n t e r e s s o n  d ie  a u s 
r e ic h e n d e  B e f ä h ig u n g  m a n g e l t .  Dabei kann dor S taat 
zwar auf Grund der Städteordnung die Kommunen und öffent
lichen Korporationen am Abbruch und an Aenderungen von  
Baudenkmälern hindern. A ber es feh lt an dem verheißenen  
D enkm algesetze, das die im Privatbesitz oder in  den Händen 
des Staates befindlichen Baudenkmäler gleicherw eise vor V er
nichtung oder V erstüm m lung schützt.

Gegen diesen auf die Dauer unerträglichen Zustand richtete 
sich die P etition , die der unter Führung des Magdeburger 
A rchitektenvereins seinerzeit begründete und gele itete  A u s
schuß zur E rhaltung des M agdeburger Stadtbildes im Jahre 
1902 an beide Häuser des L andtags gerichtet hat. Von der 
T atsache ausgehend, daß in denjenigen preußischen Provinzen, 
die nicht unter dem ALR. stehen, in Städten, w ie z. B . H ildes
heim, nach L age der G esetzgebung ein Schutz der heimischen  
Eigenart und ihrer Baudenkmäler m öglich sei, und daß ferner 
auf ein allgem eines D enkm algesetz n icht gew artet werden könne, 
wenn nicht inzw ischen unschätzbare und unersetzliche W erte in 
unsern alten Baudenkmälern zugrunde gehen sollen, sch lägt 
sie folgendes vor:



54 W ochenschrift des Architekten-V ereins zu Berlin Sonnabend, 10. Februar 1912

„Bin hohes H aus der A bgeordneten bitten die ergebenst 
Unterzeichneten Vereine, dasselbe 'wolle im W ege der G esetz
gebung für die gesam te P reußische Monarchie, m indestens aber 
für die G eltungsgebiete des Preußischen A llgem einen Land
rechts Anordnungen treffen, auf Grund deren es den S tadt
gem einden, Orts- und Gemeindeverbänden oder auch den ört
lichen oder Landespolizeibehörden gesta tte t wird: a) Durch  
ortsstatutarische oder polizeiliche Bestim m ungen die Z erstörung  
solcher, im privaten oder öffentlichen B esitze befindlichen B au
werke bzw. Baudenkmäler, w elche einen bleibenden G eschichts
oder K unstw ert haben oder von besonderer B edeutung für den 
Charakter eines Orts- oder L andschaftsbildes sind, zu ver
hindern und Veränderungen an denselben zu verbieten oder 
doch von der Erfüllung bestim m ter, durch den S til des B au
w erks oder seiner U m gebung gebotener Bedingungen abhängig  
zu machen, b) durch ortsstatutarische Bestim m ungen Maß
nahmen zu treffen, daß in  gew issen , näher zu bestimmenden  
Straßenzügen oder Stadtgegenden dem baulichen Charakter der 
O ertlichkeit bei der E rrichtung von N eubauten R echnung getragen  
werde, so daß derselbe auch für die Zukunft gew ahrt b leib t.“

D er springende P unkt dieser V orschläge is t  demnach fol
gender: D a der Erlaß eines allgem einen, das ganze Land um
fassenden G esetzes, das den Abbruch und die V erstüm m lung  
der geschichtlich  oder künstlerisch bedeutsamen Baudenkmäler 
verbietet, ersichtlich auf schw er überwindbare Schw ierigkeiten  
stößt, und da die Pflege örtlicher E igenart ihrer N atur nach 
lokaler A rt is t  und daher generell durch L andesgesetz ohnehin  
nicht sachgem äß geregelt werden kann, so so ll ein Gesetz die 
Ortsbehörden erm ächtigen, sich m ittels des E rlasses diesbezüg
licher O rtsstatuten ihrer H aut se lb st zu wehren. D er Gedanke 
wurde, w ie bekannt, von beiden H äusern des L andtags im 
Jahre 1908 m it großer Freude begrüßt und von beiden ein
stim m ig der R egierung zur V orlegung eines entsprechenden Ge
setzentw urfs überwiesen.

E in in diesem Sinn erlassenes Gesetz wäre nichts mehr und 
nich ts w eniger gew esen, a ls ein B audenkm alerhaltungsgesetz, bei 
dem das Baudenkmal n ich t nur als Begriff für ein einzelnes 
Bauwerk, sondern in seiner erweiterten, das geschichtliche oder 
künstlerische Stadt- oder Ortsbild um fassenden B edeutung ver
standen ist. Leider, muß man sagen, hat die R egierung damals 
keinen Gebrauch von der sich bietenden G elegenheit gem acht. 
V on der irrigen M einung ausgehend, daß es ihr gelingen würde, 
in kürzester Z eit ein allgem eines D enkm algesetz vorzulegen und 
durchzubringen, verw ies sie die konsorvatorischon Interessen der 
M agdeburger P etition , also das V erbot des Abbruchs und des 
Um baues der M onumente, auf dieses zukünftige Gesetz und be
schränkte sich in ihrem eignen G esetzesvorschlage vom 7. März 
1906 auf das Verbot der V erunstaltung, das heißt der B eein
trächtigung der E igenart des Straßen- und Ortsbildes. D er 
hier in B etracht kommende § 1 dieser V orlage lautete: „Für 
eine geschlossene Ortschaft kann durch O rtsstatut festgeste llt  
werden, daß Bauausführungen, w elche die Straßen und P lätze  
verunstalten, n icht vorgenommen werden dürfen. Insbesondere 
können an Straßen und P lätzen  von hervorragender gesch icht
licher oder künstlerischer B edeutung B auten und bauliche V er
änderungen verboten werden, sofern durch sie die E igenart des 
Straßenbildes beeinträchtigt werden w ürde.“

A uf diese W eise sind w ir um ein D enkm alschutzgesetz ge
kommen, das doch, se lb st ■wenn man damals den Erlaß eines 
allgem einen L andosgesetzes für m öglich h ielt, bis zum E rlasse  
des letzteren  ein brauchbares Provisorium schuf, durch w elches 
den weiteren unersetzlichen V erlusten an unsern alten Baudenk
mälern wirksam  einstw eilen vorgebeugt werden konnte.

Aber noch eine zw eite bedenkliche F olge hatte dieses A b
weichen von der R ichtlin ie der M agdeburger Petition . D as  
eigentlich nur aus dem verlesenen Paragraphen bestehende Ge
setz sah doch erstaunlich dürftig aus und schrie geradezu nach  
einer A usfüllung des leeren Gesetzesrahm ens. Von den ästhe
tischen Bestrebungen des damals gerade entstandenen rührigen  
Heim atschutzbundes und des modernen Städtebaues ergriffen, 
suchte das Parlam ent alles Erdenkliche, was die G esetzgebung  
an \  erunstaltungsVerhütung bis dahin geschaffen hatte, in  das 
Gesetz hineinzupacken. Vor allem aber war es darauf bedacht, 
es zunächst auf das gesam te flache Land und die Landschaften  
auszudehen. D ie R egierung warnte zwar wiederholt, auf diesem  
noch unerforschten Gebiet ästhetischer G esetzgebung vorsichtig  
zu sein, glaubte ihr G ew issen aber m it dieser Erklärung g e 
nügend salviert zu haben und fügte sich löblich der v is maior.

So is t  das je tz ige  preußische V erunstaltungsgesetz en t
standen. Sein Inhalt is t  Ihnen bekannt. Trotzdem is t  es v ie l
le ich t bei der W ichtigkeit der sich anschließenden Erwägungen  
und angesichts der Kürze des G esetzes nicht unzweckm äßig, 
wenn wir uns hier seinen Inhalt noch einmal vergegenw ärtigen. 
(Redner verliest auf W unsch der V ersam m lung den W ortlaut 
dos Gesetzes).

B ei der endgültigen B eschlußfassung über dieses Gesetz 
haben Herrenhaus und Abgeordnetenhaus in gleichlautenden  
Resolutionen die Staatsregierung um m öglichst baldige V orlage  
des in A u ssich t geste llten  D enkm alschutzgesetzes ersucht, und 
das Abgeordnetenhaus hat dem noch eine w eitere Resolution  
angeschlossen, durch welche die Staatsregierung ersucht wurde, 
„die zur A usführung des vorliegenden G esetzes geordneten B e
hörden dahin m it A nw eisung zu versehen, daß sie bei Durch
führung des G esetzes enge F ühlung m it Sachverständigen  
nehmen und insbesondere, insow eit es sieh  um die W ürdigung  
höherer ästhetischer Z iele handelt, V ertreter der K ünstlerschaft' 
beteiligen“.

D as Gesetz w ill also, um es noch einmal kurz zu wieder
holen, V erunstaltungen verhüten und unterscheidet dabei 
zw eierlei A rten derselben, eine „gröbliche“ im Sinne des A .L . R. 
und jener erwähnten Entscheidung des O berverwaltungsgerichts, 
und eine V erunstaltung im f e in e r e n  ä s t h e t i s c h e n  Sinn, 
als B eeinträchtigung einer gew issen  ästhetischen E igenart ge
dacht. Im ersteren Falle, bei der gröblichen V erunstaltung, 
unterscheidet es auch zw ischen einer V erunstaltung der Straßen  
und P lätze, w ie der Ortschaften oder des O rtsbildes und solcher 
des Landschaftsbildes. W ährend § 1 jene ganz allgem ein ver
bietet, w ill § 8 die der Landschaftsbilder nur in landschaftlich  
hervorragenden Gegenden auf besondere R egierungsvorschrift 
hin untersagt w issen. D ie Verhinderung von Verunstaltungen  
der feineren A rt wird dagegen nach den §§ 2, 3, 4 und 7 
grundsätzlich vom Erlaß lokaler O rtsstatuten abhängig gem acht 
und nach § 2 beschränkt auf n ä h e r  zu  b e s t im m e n d e ,  g e 
s c h i c h t l i c h  o d e r  k ü n s t l e r i s c h  b e d e u t s a m e  Straßen- oder 
Ortsbilder und Bauwerke m it ihren Um gebungen. So wird 
nach § 4 auf bestim m te, für Landhausviertel, Badeorte oder 
Praehtstraßen in  A u ssich t genommene Flächen, wo eine ästhe
tische E igenart also noch n icht vorhanden ist, sondern von  
den betreffenden Gemeinden nur erst beabsichtigt wird, B ezug  
genommen. Neben Bauausführungen kann auch die A nbringung  
von Reklameschildern verunstaltend wirken, die nach § 3 unter
sagt wird. — Sow eit die prinzipielle S eite des Gesetzes.

§ 5 bestim m t dann vor Erlaß eines O rtsstatuts die „A n
hörung“ Sachverständiger, ohne an deren Qualifikation beson
dere A nsprüche zu stellen, und ohne ihnen irgendw elches Ein
spruchsrecht zu wahren. — Nach § 6 bleibt es dor Gemeinde 
überlassen, ob, und der P olizei, inw iew eit bei Genehm igung 
oder A blehnung dor Bauentw ürfe Sachverständige zu befragen  
sind, und gew öhnt letzteren auch hier nur beratende Stimme.

B etrachten wir die L age, w ie diese nach dem E rlasse des 
G esetzes sich gegenüber der bisherigen G esetzgebung und 
R echtsprechung gesta ltet hat, so is t  zunächst zu bemerken, daß 
der § 1 m it der obligatorischen V erhinderung der g r ö b l i c h e n  
V erunstaltung nichts is t, als eine sinngem äße W iederholung der 
§§ 66 und 71 A .L .R  , die damit nunmehr auch für die ganzen  
Provinzen der Monarchie, also für den ganzen U m fang der letz
teren gelten . Nach den wiederholten Entscheidungen des Ober
verw altungsgerichts, auf die auch die A nw eisung zur A u s
führung des vorliegenden G esetzes B ezug nim mt, is t  die g r ö b 
l i c h e  V erunstaltung gleichbedeutend m it der g r o b e n  V erunstal
tung, und unter einer solchen is t  nach der Entscheidung vom  
24. März 1898 nur eine zu verstehen, „die etw a m it dem 
Schaden des gemeinen W esens in Parallele geste llt  werden 
kann“. A lso  nicht schon jede Störung der architektonischen  
Harmonie, sondern nur die H erbeiführung „eines positiv häß
lichen, jedes offene A uge verletzenden Z ustandes“. — Dann: 
„D ie B eeinträchtigung der Schönheit eines S ta d tte ils“, heißt es 
ferner in der E ntscheidung vom 26. Juni 1888, „ist eben noch 
keine gröbliche V erunstaltung desselben“. —  In der E n tsch ei
dung vom 29. Januar 1910, betreffend Gimritz bei H alle a. S ., 
is t  dann besonders entschieden, daß weder in der Anwendung  
bestimm ter Bedaehungsarten, wrie z. B. Pappdächer, noch in der 
V erwendung irgendw elcher sonstiger Baustoffe, w ie z. B . gelber  
V erblendsteine, eine grobe V erunstaltung zu erblicken sei.

Nur in diesen verhältnism äßig eng um zogenen Grenzen, zu 
deren F ixierung der gew öhnliche gesunde M enschenverstand
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ausreicht, darf die P olizei auf Grund dieses § 1 eingreifen, ist 
dazu aber nunmehr von A m ts w egen verpflichtet.

D ie nichtgröbliche V erunstaltung oder V erunstaltung  
schlechthin des § 2, die das Gesetz selbst als eine B eein
trächtigung der örtlichen E igenart Vorständen w issen  w ill, kann 
auf Grund dieses G esetzes nur an oder bei Bauwerken bz-w. 
Straßenbildern usw . von geschichtlicher oder künstlerischer B e
deutung. und auch dann nur da untersagt werden, wo diese 
Objekte durch ein O rtsstatut ausdrücklich näher bestim m t und 
von ihm bezüglich ihrer E igenart unter Schutz geste llt sind. 
D ie B eurteilung dieser A rt Verunstaltungen im feineren ästhe
tischen Sinn und die daraus herzuleitenden Bauvorbote charak
terisieren sich als eine „Pflege ästhetischer Interessen auf bau
lichem  G ebiete“. D iese aber den Polizeibehörden anvertrauen, 
heißt nach der E ntscheidung des O berverwaltungsgerichts vom  
24. März 1898, „der Baupolizei eine A ufgabe stellen , zu deren 
L ösung ihren w eitaus m eisten Organon die ausreichende B e
fähigung m angelt“. Ich werde auf diesen Satz bei meinen 
folgenden A usführungen mehrfach zurückgreifen und empfehle 
ihn Ihrer besonderen B eachtung.

Durch das Gesetz is t  also der Oeffentlichkeit ein gegen  
früher erweiterter Einfluß auf die äußere G estaltung baulicher 
Veränderungen, seien es Um- oder Neubauten, eingeräumt. Nach  
wie vor verboten is t  in Ortschaften und hervorragenden Land
schaften die Schaffung des positiv  Häßlichen. Daneben aber 
gew ährt es den Gemoinden die M öglichkeit, solche alten Straßen  
und P lätze, die durch geschichtliche oder künstlerische B e
deutung ausgezeichnet sind, in ihrer E igenart zu erhalten durch 
Beeinflussung des neu H inzutretenden im Sinne harmonischer 
E infügung in das vorhandene Orts- oder Städtebild. M it ändern 
W orten: E s is t bestrebt, die Schaffung von Reservationen  
zur R einkultur örtlicher Tradition und örtlicher, durch Ge
schichte und K unst gewordener, uns von den Vätern über
lieferter E igenart da zu ermöglichen, wo vorhandene P la tz
oder Straßonbildor und Monumente von besonderer geschichtlicher  
oder künstlerischer B edeutung dem Ganzen noch je tz t ihren 
charakteristischen Stem pel aufprägen. A lles andere, w as das 
Gesetz sonst noch gesta tte t an Verboten von Schaukästen und 
Reklameschildern und an Anforderungen an die N euanlage von  
Landhausvierteln und Prachtstraßen, soll an sich keinesw egs 
in seiner B edeutung unterschätzt werden, tr itt aber hier in 
unserer B etrachtung gegenüber dem Gesagten w eit zurück, mit 
dem es ohnehin in einem recht lockeren sachlichen und ethischen  
Zusammenhänge steht.

D as also is t  es, was das Gesetz w ill. Man kann darüber 
im Zweifel sein, ob es ein glücklicher Griff war, ein Gesetz m it 
solchen Zielen als „V erunstaltungsgesetz“ zu etikettieren. Eine 
sachgem äßere Bezeichnung wäre v ielleicht der Name: „Schutz
gesetz zur E rhaltung eigenartiger Orts- und Landschaftsbildor“ 
gew esen, wenn nicht der oben schon erwähnte Horror vacui die 
Einfüllung ganz heterogener Sachen, w ie unter ändern die A n
sprüche des modernen Städtebaues, in den Rahmen des Gesetzes 
veranlaßt und so den Hauptzweck des letzteren damit ver
dunkelt hätte. Doch das nur nebenbei. U ns interessiert hier 
zunächst die Frage, w ie das Gesetz das von ihm Gew ollte durch
zuführen sucht.

W ie aus dem G esagten liorvorgeht, sind die Stadt- und 
Landgemeinden je tz t zu ästhetischen Gesetzgebern geworden. 
Nach A nhörung von Sachverständigen haben sie zu bestimmen, 
w elche ihrer Straßen und P lätze von geschichtlicher oder 
künstlerischer B edeutung sind, worin die E igenart der dies
bezüglichen Orts- oder Straßenbilder besteht, wodurch diese 
E igenart beeinträchtigt werden würde, welche ihrer einzelnen 
Bauwerke von geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung  
sind, w elches die E igenart und der Eindruck is t, welchen sie 
hervorrufen, und schließlich, wodurch diese E igenart und dieser 
Eindruck beeinträchtigt werden würden. A uf Grund dieser F est
stellungen wird das bezügliche O rtsstatut entworfen, das dann 
nur noch der Genehm igung durch den Bezirksausschuß bedarf, 
um R echtskraft zu gewinnen.

D er Polizeiverw altung lieg t dann die Prüfung der ein
gehenden Bauentwürfe ob auf Grund der einschlägigen Para
graphen der bezüglichen Bauordnungen und nunmehr weiterhin  
nach Maßgabe der ortstatutarischen Bestim m ungen darauf, ob 
die geplanten Neu- oder U m bauten gegen die E igenart des 
Orts- oder Straßenbildes, oder gegen  E igenart oder Eindruck 
der einzelnen benachbarten Bauwerke verstoßen würden. Bei 
dieser Prüfung sind Sachverständige oder der Gemeindevorstand

zu hören, wenn die Gemeinde das nicht etw a im O rtsstatut für 
überflüssig erklärt hat.

Zur Erledigung dieser neuen, ungewohnten Aufgaben auf 
ästhetischem  Gebiete sind den Gemeinde- und Polizeiverw al
tungen Erläuterungen in der m inisteriellen „A nweisung zur 
A usführung des G esetzes“ unter dem 4. A u gu st 1907 bei
gegeben, aus denen ich mir hier einige, auf die ich noch zu
rückzukommen gedenke, anzuführen gestatte . So heiß t es daselbst 
bezüglich der A usw ahl der unter Schutz zu stellenden Ob
jekte: „Säm tliche geschichtlich  oder künstlerisch hervor
ragenden Straßen und P lätze einer Gemeinde dürfen in die 
ortsstatutarische R egelung einbezogen werden.“ Ferner: 
„ K ü n s t le r i s c h  b e d e u te n d  k ö n n e n  a u ch  n e u a n g o le g t e  
S tr a ß e n  o d e r  P lä t z e  s e in . Dabei können Bestim m ungen  
über die äußere G estaltung der Baulichkeiten, die zu ver
wendenden Baustoffe, dio Farbengebung u. a. getroffen werden.“ 
— D as Gesetz läßt den Gemeinden weitgehende Freiheit. 
W eiter: „Die ganze Niederlegung der im Privateigentum  be
findlichen Bauwerke von künstlerischer oder geschichtlicher  
B edeutung kann nicht verboten werden.“ In bezug auf die 
Bebauung bestim m ter Flächen m it Landhausvierteln und P racht
straßen heißt es dann w eiter: „W ährend für einzelne Straßen  
die Bauausführung in einer bestim m ten B auw eise vorgeschrieben  
werden kann, wird es anderwärts auf die A npassung an die 
Landschaft, auf die B enutzung oder Verm eidung bestim m ter 
Baustoffe ankommen.“ —  B ezüglich dor A nhörung von Sach
verständigen für die einzelnen Fälle der A nwendung, also die 
Prüfung der Bauentwürfe, is t  gesagt: „Manche F älle werden 
so einfach liegen, daß ein Grund zur A nhörung von Sachver
ständigen n icht gegeben is t .“ —  Zur Abkürzung des Ver
fahrens „empfiehlt es sich, durch das O rtsstatut Vorkehrung da
gegen zu treffen, daß die subzidiäre gesetzliche R eglung (soll 
doch wohl heißen: Sachverständigenrat?) nicht in allen Fällen  
P latz greift, und daß die Baupolizeibehördo dann nicht zur A n 
hörung Sachverständiger verpflichtet is t, wenn dio Besonderheit 
des F alles sie n icht erfordert und wenn bei der U nterlassung  
keine Gefährdung der vom Gesetze verfolgten Zwecke zu be
fürchten is t. —  „Ein Bedürfnis zur Anhörung von außorhalb 
stehenden Sachverständigen wird besonders in denjenigen Ge
meinden in geringerem Grade vorhanden sein, in welchon der 
Gem eindeverwaltung selb st auf diesem Gebiete erfahrene P er
sonen angehören.“ — Ferner: „Ein Zwang, dem Gutachten zu 
folgen, besteht für die Gemeinde nicht. Indessen werden nur 
wohlerwogene Gründe A bweichungen in den O rtsstatuten  
rechtfertigen können.“ —  „Ebenso1, das heißt ohne A nhörung  
Sachverständiger, „ is t zu verfahren, wenn es sich um F älle des 
§ 2 handelt, in denen es nach dem O rtsstatut eines Anhörens 
von Sachverständigen oder des Gemeindevorstandes nicht bedarf.“ 
Und schließlich: „Einen unbedingten Anspruch auf B erück
sichtigung ihrer Gutachten und W ünsche haben weder die 
Sachverständigen, noch der Gem eindevorstand.“ (E rstere auch 
kein R ekurs- oder Beschwerderecht.)

Im übrigen enthält die hier zitierte A nw eisung haupt
sächlich noch eine A ufzählung derjenigen Personen oder B e
rufsstände, die als Sachverständige in dem Sinne dieses Ge
setzes zu gelten  haben.

Zu dieser A usführungsanw eisung vom 4. A u gu st 1907 hat 
sich dann noch ein anderes m inisterielles E dikt vom 10. Ja 
nuar 1908 gese llt, die sogenannten „Maßnahmen gegen bau
liche V erunstaltungen in Stadt und Land. (Außerhalb des Ge
setzes vom 15. Ju li 1907.)“ E s is t  sicherlich sechs Monate 
nach dem E rlasse des V erun staltungsgesetzes eine befremdliche 
Kundgebung, die zu den Z w angsm itteln  des genannten G esetzes 
als unentbehrliche Ergänzung „eine freiw illige M itarbeit w eiter 
K reise“ zu Hilfe ruft, und g leich zeitig  dann es den geordneten  
Organen der S taats-, Provinzial- und Ortsbehörden „zur Pflicht 

| macht, unter dem ästhetischen G esichtswinkel ländlicher Schlicht- 
j  heit und bodenständiger Baustoffanwendung die bauliche E nt

w icklung der unter ihrer A ufsicht und Obhut stehenden Ort
schaften m it besonderer Aufm erksam keit zu verfolgen und 
neben den durch das Gesetz vom 15. Ju li v. J. gegebenen Maß- 

! nahmen eine aufklärende, belehrende und anregende T ätigkeit 
I zu entfalten“.

A uch dieser M inisterialerlaß, dessen ästhetische Tendenzen  
w eit über das hinausgehen, was das V erunstaltungsgesetz zu 
fordern berechtigt, hat von den Organen der Polizoiverw altung  
in S tadt und Land kaum anders aufgefaßt werden können, 
als eine W eisung, die hier gegebenen ästhetischen D irektiven
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zur Richtschnur bei der Prüfung der Bauentw ürfe zu machen; 
trotz der ihm in Parenthese beigegebenen Bem erkung: „Außer
halb des G esetzes.“ Infolgedessen haben wir auch den Einfluß 
dieser sogenannten „Maßnahmen“ bei der W irkung dos G esetzes 
m it in Rechnung zu ziehen.

W ie h at nun dieses Gesetz, das wir soeben m it seinen 
offiziellen Erläuterungen bzw. Ergänzungen an uns haben vor- 
überziohen lassen, sich in  der P raxis bewährt, w ie hat es funk
tioniert? W ir w issen , daß es K ritik gefunden hat, tvollen. aber, 
bevor w ir die fremden K läger vorlassen, uns a ls A rchitekten  
m it diesem, trotz aller „V erunstaltungen“ doch noch immer 
spezifisch baukünstlerischen G esetze zunächst unter vier A ugen  
ausoinandersetzen.

Dor ernsteste Vorwurf, der dom Gesetze gem acht werden  
kann und gem acht werden muß, is t  meines Erachtens der mehr
erwähnte mangelnde Schutz unserer altehrw üidigen Baudenk
mäler im P rivat- oder S taatsb esitze  gegen Zerstörung, durch 
Abbruch. W ie schon vorhin dargolegt, und w ie auch die 
m inisterielle A nw eisung besonders noch hervorhebt, kann auf 
Grund des § 2 des G esetzes durch O rtsstatut wohl die V er
änderung eines Bauwerks von : geschichtlicher oder künst
lerischer Bedeutung, nicht aber seine Zerstörung verboten wer
den. W ie wir zu diesem wunderlichen Zustande gekommen 
sind, w issen  Sie, meino Herren. Ich selb st habe mich von 
dieser S telle  aus schon früher einmal darüber geäußert. U nser  
Verein hat bereits in seiner S itzung vom 3. April v. J . eine 
Resolution folgenden W ortlauts beschlossen: „Im Interesse der 
Erhaltung unserer Baudenkmäler is t  der baldige Erlaß des 
län gst verheißenen Baudenkm algesetzes dringend zu wmnschon.“ 
Er hat ferner beschlossen, sie zur Kenntnis beider H äuser des 
L andtages und der K gl. Staatsregierung zu bringen. Ich darf wohl 
voraussetzen, daß der Vorstand diesen B eschluß inzw ischen zur 
Ausführung gebracht hat. — W ie ich schon vorhin hervorhob, 
haben beide Häuser des L andtags bei der endgültigen Verab
schiedung des Gesetzes genau dieselbe Resolution gefaßt, also 1906 
das Gesetz nur unter dieser V oraussetzung genehm igt. D ie R egie
rung hat damals die Vorlage des D onkm algcsetzes schon für 
die nächsto Session zugosagt. D as war im Jahre 1907, und 
noch heute steh t das Gesetz ebenso in A ussicht, w ie damals. 
D as is t  ein auf die Dauer ganz unerträglicher Zustand, und 
man kann nur hoffen, daß unsere Resolution im Parlam ente zu 
einer diesbezüglichen A nfrage an die R egierung V eranlassung  
geben und K larheit bringen wird, ob wir überhaupt auf ein 
D enkm algesetz hoffen dürfen. Sollte sich die Befürchtung b e
wahrheiten, der ein in  die V erhältnisse E ingew eihter vor einiger 
Z eit mir gegenüber A usdruck gab, daß ein D enkm algesetz am 
W iderstande des katholischen Klerus scheitere, und die R egie
rung daher vorziohe, dasselbe gar nicht vorzulegen, so wäre es  
meines Erachtens ihre Pflicht, unverzüglich —  denn jeder A ugen
blick is t  kostbar —  den W eg  zu betreten, den seinerzeit die 
M agdeburger P etition  gew iesen  hat, nämlich den, das Ver- 
unstaltuhgsgesetz durch einen Paragraphen zu erweitern, durch 
w elchen die Gemeinden erm ächtigt werden, durch O rtsstatut 
„die Zerstörung solcher im P rivat- oder öffentlichen B esitze  
befindlicher Bauwerke bzw. Baudenkm äler, welche einen blei
benden geschichtlichen oder künstlerischen W ert haben oder 
von besonderer B edeutung für den Charakter eines Orts- oder 
L andschaftsbildes sind, zu verhindern“. D a dieser P assu s schon  
wörtlich in der Magdeburger P etition  enthalten war, und diese, 
wio erwähnt, seinerzeit die einstim m ige Annahm e des Herren
hauses und des Abgeordnetenhauses gefunden hat, so dürfte 
kein Zweifel daran g esta tte t se in , daß dieser W eg gangbar is t  
und uns zu dom erstrebten Z iele zu führen geeignet is t. Ich 
werde mir erlauben, auf diesen P unkt am Schlüsse meiner A u s
führungen noch einmal zurückzukommen.

E ine zw eite, vom baukünstlerischen Standpunkte aus auf
zuwerfende F rage is t  die, ob wir in den Gemeinde- und P olizei
behörden, diesen eigentlichen Trägern des V erunstaltungsgesetzes, 
ihrer ganzen O rganisation und Zusam m ensetzung nach die g e 
eigneten Instanzen für die Pflege ästhetischer Interessen zu er
blicken haben. Von ihrer W irksam keit hängt es ausschließlich  
ab, ob das Gesetz richtig funktioniert, und ob es den A bsichten  
des Gesetzgebers gerecht wird.

W as zunächst die A ufstellung  der O rtsstatute betrifft, 
die den Stadt- und Ortsgemeinden übertragen ist, so wird man 
sich vergegenw ärtigen m üssen, daß es sich dabei sowohl um 
die ästhetische B ew ertung örtlicher Besonderheiten, als auch 
um die v ielle ich t noch schw ierigere A ufgabe einer Voraus
schätzung der w irtschaftlichen Konsequenzen solcher g esetz
lichen Maßnahmen, also um ein Gebiet handelt, auf welchem  
Erfahrungen bis je tz t  so g u t w ie ganz gefehlt haben. Greifen 
doch die B estim m ungen der O rtsstatute n icht nur zuw eilen in 
die R echts- und Eigentum ssphäre der Grundstücksbesitzer tief 
ein, sondern ziehen sie doch unter U m ständen die Interessen  
der Industrie in M itleidenschaft. H ier, wo alles zur denkbar 
größten V orsicht und zur gew issenhaftesten  A bw ägung dor 
V erhältn isse mahnt, is t  m it den w eitgehenden F reiheiten, die 
die m inisterielle A usführungsanw eisung den Gemeinden ver: 
lockend vindiziert, w enig getan.

Man wird bei der B eurteilung der vorliegenden Frage 
ebenso, w ie später bei den Polizeibehörden zw ischen den V er
hältn issen  des platten Landes und denen der größeren Städte  
zu unterscheiden haben. W as die ersteren betrifft, so dürfte 
kein Kenner des platten Landes sich bereitfinden, hier ein 
V erständnis für Fragen vorauszusetzen, die so ganz außerhalb 
des G esichtskreises unserer Landbevölkerung liegen . A ber auch 
in den größeren Städten is t  dieses V erständnis keinesw egs  
immer eine selbstverständliche Sache. W ohl wird man voraus
setzen können, daß hier an den Sitzen der Intelligenz unsers 
V olkes sich in der B ürgerschaft s te ts  E lem ente finden worden, 
die den hier in Rode stehenden ästhetischen und w irtschaft
lichen Fragen Interesse und V erständnis entgegenbringen. N icht 
aber ebenso selbstverständlich dürfte es sein, daß in den Ma
gistraten  und Stadtverordnetenversam m lungen solche Elemonte 
die genügende V ertretung bzw. den erforderlichen Einfluß haben, 
B ei der N eigung vieler Kommunen, die praktischen Bedürfnisse, 
die W asserversorgung, die K analisation usw . über dio der 
A esthetik  zu stellen , is t  es eine bekannte Tatsache, daß die 
Stadtbauräte häufig genug n ich t aus der Zahl der Hochbauer, 
sondern aus der der Bauingenieure gew ählt werden, w elch le tz 
teren ästhetische Fragen ja  naturgem äß fernerliegen, so daß 
auch von bautechnischer Seite eine genügende B eratung im 
M agistrat n ich t immer vorliegen dürfte.

Dazu kommt noch ein n icht genug zu beherzigender U m 
stand. E s is t  eine allgem ein zu beobachtende Tatsache, daß 
der M ensch für die Schönheit oder Besonderheit seiner eignen  
engeren H eim at und U m gebung abstum pft und ihnen viel 
w eniger Interesse entgegenzubringen pflegt, als denen fremder 
Städte oder gar erst fremder Länder. D araus erklärt sich die 
oft beschämende Tatsache, daß erst Fremde kommen m üssen, 
um uns die A ugen  für die eigenartigen Schönheiten und 
Reize unserer H eim at zu öffnen. A ber gerade diese m ensch
liche Schwäche sollte uns davor warnen, in den Gemeinden 
selb st die besten B eurteiler ihrer örtlichen E igenart zu sehen  
und ihnen die w eitestgehende Freiheit bezüglich der A bfassung  
ihrer O rtsstatuten ohne besondere K autelen zu übertragen. 
Zur richtigen E inschätzung solcher künstlerischen E igenart g e 
hört n icht nur guter W ille  und eine entsprechende D osis von 
Lokalpatriotism us, sondern dazu is t in erster L in ie eine genaue 
K enntnis der A rchitekturgeschichte und ein für architektonisch
m alerische Schönheiten offenes A uge vonnöten, das sich den 
Beurteilungsm aßstab durch eingehende Studien und V ergleiche  
gewonnen hat. Daß hier n icht an einem Orte des Guten zu 
w enig, am ändern zuviel geschieht, is t  ein Erfordernis aus
gleichender G erechtigkeit. D ies so llte  unbedingt die Sorge der 
Staatsaufsicht sein.

F assen  wir das G esagte zusammen, so gelangen wir zu 
dem E rgebnisse, daß die S tadt- und Ortsgem einden nur dann 
die nötige Gewähr für eine richtige F assung der O rtsstatuten  
gewähren, wenn sie nicht nur zur A nhörung Sachverständiger  
angehalten werden, w ie es vom G esetze vorgeschrieben ist, 
sondern wenn sie auch zur B erücksichtigung der Sachverstän
digenberatung verpflichtet werden. D ie große B edeutung, welche 
hiernach einer richtigen  A usw ahl der Sachverständigen beizu
m essen sein wird, leuchtet unm ittelbar ein. Ich komme darauf 
noch zurück. - (Fortsetzung folgt)
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